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Pressemitteilung vom 21. April 2021  SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG

sicher versorgt im heckengäu mit regionalem trinkwasser

Auf dem Bild zu sehen (v.l.n.r.): Sophie Husar (Kämmerin der Gemeinde Wimsheim und Geschäftsführerin des Verbandes), Thomas F ritsch 
(Bürgermeister der Gemeinde Mönsheim), Mario Weisbrich (BM der Gemeinde Wimsheim), Jörg-Michel Teply (BM der Gemeinde Wurmberg 
und Vorsitzender des Verbandes), Bernd Hagenbuch (Bereichsleiter Netze der SWP), Herbert Marquard (Geschäftsführer der SWP), Michael 
Seiß (BM der Gemeinde Friolzheim). 

seit längerem läuft die Planung – nun fand die konstituierende sitzung des Zweckverbands 
„Wasserversorgung im heckengäu“ statt.
„Wie kostbar unser Trinkwasser ist, wird uns eigentlich erst dann bewusst, wenn es nicht da ist. Umso 
wichtiger ist es, dass wir nun mit den SWP als starken Partner eine Strategie entwickelt haben, die 
den sicheren Zugang zu unserem sicheren Lebensmittel auch in Zukunft gewährleistet. So möchten 
wir die Versorgung aller Mitbürger:innen im Heckengäu langfristig sichern.“, erklärt Thomas Fritsch, 
Bürgermeister der Gemeinde Mönsheim, zu Beginn der konstituierenden Sitzung des Zweckver-
bandes „Wasserversorgung Heckengäu“, zu der er in seine Gemeinde eingeladen hat.
Zur ersten Versammlung des Zweckverbandes versammelten sich neben Fritsch auch die anderen 
Bürgermeister der teilnehmenden Gemeinden Michael Seiß (Friolzheim), Mario Weisbrich (Wims-
heim) und Jörg-Michael Teply (Wurmberg), der zum Verbandsvorsitzenden auserkoren wurde. 
Außerdem nahmen der Geschäftsführer der Stadtwerke Pforzheim (SWP), Herbert Marquard, und 
der SWP-Bereichsleiter Netze, Bernd Hagenbuch, an der Sitzung teil – denn die SWP werden fortan 
ebenfalls Mitglied des Zweckverbandes sein.
Zentrales Ziel ist es, die Sicherung der Wasserversorgung der Gemeinden im Heckengäu herzustel-
len. Der Zweckverband soll nicht gewinnorientiert agieren, sondern durch überkommunale Zusam-
menarbeit Synergien schaff en, langfristig Fragen der Wasserbezugsrechte klären und dafür sorgen, 
dass die kommunalen Einrichtungen der Wasserversorgung dem Versorgungsbedarf langfristig ge-
recht werden. Für die SWP bedeutet das Engagement neben der Übernahme von Betriebsbetreu-
ungen der Wasserversorgungsanlagen des Zweckverbandes auch ein klares Bekenntnis zur Siche-
rung der regionalen Wasserversorgung: „Als regionaler Netzbetreiber und Lieferant für Trinkwasser 
freuen wir uns, unseren Teil zum Gelingen des Projektes beizusteuern“, erklärt der Geschäftsführer 
der SWP, Herbert Marquard. „Besonders wichtig ist es uns, dass das Expertenwissen rund um die 
Wasserversorgung nicht nur zentral in Pforzheim, sondern auch für die umliegenden Gemeinden 
zur Verfügung steht. Nur so können wir eine nachhaltige und gerechte Wasserversorgung der Zu-
kunft gewährleisten.“
Für die Arbeiten des Zweckverbandes und die Maßnahmen rund um die Wasserversorgung des 
Heckengäus bedeutet dies: es kann losgehen! Um die regionale Trinkwasserversorgung der Bürge-
rinnen und Bürger zu sichern, werden neben den bereits bestehenden Wasseranlagen weitere er-
richtet, sodass die Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und Weiterleitung des Wassers fl ächen-
deckend gewährleistet werden kann.

 

 

Nur gemeinsam kann es gelingen, die 
durch das Corona-Virus ausgelöste 
Pandemie zu begrenzen und 
zurückzudrängen. Mitten in der 
aktuell dritten Welle wird 
regelmäßiges Testen als ein dafür 
wirksames Instrument angesehen. 

Aus diesem Grund haben sich die 
Heckengäu-Gemeinden Friolzheim, 
Mönsheim, Wiernsheim, Wimsheim 
und Wurmberg zusammengetan, um 
ein schnell erreichbares Testangebot 
machen zu können. Die Testungen 
werden unter der Regie des DRK 
Ortsvereins Friolzheim-Wimsheim und 
der DLRG Ortsgruppe Mönsheim 
angeboten. Die Testangebote stehen 
allen Personen aus den beteiligten 
Heckengäu-Gemeinden offen, aus 
organisatorischen Gründen jedoch nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung. 

Die aktuellen Termine 
mit 
Anmeldemöglichkeit 
finden Sie hier -> 
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Bekanntmachung 
 

S A T Z U N G 
des Zweckverbandes „Wasserversorgung im Heckengäu“ 

über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
 
Aufgrund der §§ 5 Abs. 3 und 16 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit sowie § 4 i.V.m. 
§  19  der  Gemeindeordnung  für  BadenWürttemberg  hat  die  Verbandsversammlung  am  20.04.2021 
folgende Satzung beschlossen. 
 

§ 1 
Entschädigung für die Teilnahme an einer Verbandsversammlung 

 

Die  Mitglieder  der  Verbandsversammlung  erhalten  für  die  Teilnahme  an  Sitzungen  der 
Verbandsversammlung eine Aufwandsentschädigung (einschl. Fahrkostenentschädigung). Diese beträgt: 
 
   für die/den Verbandsvorsitzende/n  200 € pro Sitzung 
   für den/die Stellvertreter der/des Verbandsvorsitzende/n  100 € pro Sitzung 
   für die übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung  50 € pro Sitzung 
 

§ 2 
Entschädigung für die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung 

. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten  für die Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrates eine 
Aufwandsentschädigung (einschl. Fahrkostenentschädigung). Diese beträgt: 
 
   für die/den Verbandsvorsitzende/n  100 € pro Sitzung 
   für den/die Stellvertreter der/des Verbandsvorsitzende/n  50 € pro Sitzung 
   für die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates  30 € pro Sitzung 
 

§ 3 
Entschädigung der Geschäftsführung 

 

Der/die Geschäftsführer/in wird gem. § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung als Ehrenbeamter//Ehrenbeamtin 
bestellt. Er/Sie erhält eine monatliche Vergütung in Höhe von 200 €.  
 
Mönsheim, den 21.04.2021 
gez. JörgMichael Teply 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund 
dieses Gesetzes zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1.  die  Vorschriften  über  die Öffentlichkeit  der  Sitzung,  die Genehmigung  oder  die  Bekanntmachung  der 
Satzung verletzt worden sind, 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor 
Ablauf der  in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
die Verletzung der Verfahrens oder Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der  in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf 
die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens oder Formvorschriften und 
die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
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öffentliche bekanntmachung  Gemeinde mönsheim  enzkreis

aufstellungsbeschluss
des bebauungsplans „buigenrainstraße / Weissacher straße“

(einfacher bebauungsplan der innenentwicklung
nach §§ 13a, 30 absatz 3 baugesetzbuch)

Der Gemeinderat der Gemeinde Mönsheim hat in der öffentli-
chen Sitzung am 22.04.2021 nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen, den einfachen Bebauungsplan der Innen-
entwicklung „Buigenrainstraße / Weissacher Straße“ nach §§ 13a, 
30 Absatz 3 Baugesetzbuch aufzustellen.

Ziel und Zweck der Planaufstellung
Die im geplanten räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „Buigenrainstraße / Weissacher Straße“ liegenden Grund-
stücke können mit der teilweise schon bestehenden als auch mit 
einer zukünftig geplanten Bebauung durch Anbau oder Neubau 
den nach § 4 Absatz 3 Landesbauordnung (LBO) vom Gesetzge-
ber vorgeschriebenen Waldabstand von 30 Metern nicht einhal-
ten. Festsetzungen eines Bebauungsplans gibt es in diesem Be-
reich vorliegend nicht. Für den Bereich der Buigenrainstraße gibt 
es lediglich abschnittsweise einen „Baulinienplan Buigenrainstra-
ße“ vom 19.04.1901 / 21.05.1926, der eine Baulinie bei einzelnen 
Grundstücken zur Straße hin festsetzt. Dieser ist im praktischen 
Sinne ohnehin zeitlich völlig überholt. Somit gibt es für den ge-
planten räumlichen Geltungsbereich keine Bebauungsplanfest-
setzungen und keine örtlichen Bauvorschriften. Bauvorhaben 
werden somit nach § 34 Baugesetzbuch bauplanungsrechtlich 
beurteilt. Ein Bauvorhaben muss sich in die Umgebungsbebau-
ung einfügen und die Erschließung muss gesichert sein.
Anlass bzw. Auslöser für dieses Bebauungsplanverfahren ist ein 
geplantes Bauvorhaben auf dem Grundstück Buigenrainstraße 
14 – Flst. 93/1, auf dem nach Abriss des vorhandenen Gebäudes 
der Neubau eines Wohnhauses geplant ist. Auch ist davon auszu-

gehen, dass auf den Baugrundstücken Buigenrainstraße 6 – Flst. 
91/1 (neu) und Buigenrainstraße 8 – Flst. 92/1 (neu) nach einem 
Abbruch der in diesem Bereich vorhandenen baulichen Anlagen 
der Neubau von Wohnhäusern geplant ist.
Hierfür gab es bereits schon zwei Bauanträge im Februar 2020, 
denen der Bauausschuss der Gemeinde am 05.03.2020 jeweils 
einstimmig zugestimmt hatte, dann aber von den Bauherren aus 
wirtschaftlichen Gründen im April 2020 zurückgenommen wur-
den. Zu einer Beteiligung des Forstes und einer Beurteilung der 
Waldabstandsproblematik kam es bei diesen beiden Bauvorha-
ben deshalb nicht mehr. Im Rahmen der vom Gesetzgeber aus-
drücklich gewünschten Nachverdichtung von Grundstücken soll 
es aber auch zukünftig möglich sein, ein vorhandenes Gebäude 
in angemessenem Umfang in Richtung Gemeindewald Laihen 
durch einen Anbau zu erweitern.
Die Zulassung einer Ausnahme hinsichtlich der Unterschreitung 
des Waldabstandes bei zukünftigen einzelnen Bauvorhaben ist 
jedoch nicht möglich. Daran würde auch die Vereinbarung eines 
Haftungsausschlusses des Bauherrn gegenüber dem Waldei-
gentümer – wie das vor Jahren noch praktiziert wurde – nichts  
ändern.
Lediglich in einem Bebauungsplanverfahren können – entspre-
chend den abwägungsrelevanten Kriterien des § 1 Abs. 6 und 7 
Baugesetzbuch – die maßgeblichen öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewo-
gen werden. Hierbei sind dann insbesondere die Schutzziele 
der Waldabstandsregelung (nachbarschützender Charakter 
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amtliches

aus dem Gemeinderat

bericht Gemeinderatssitzung

bericht über die Gemeinderatssitzung vom 22.04.2021
Weitere Informationen, insbesondere Anlagen zu den verhandelten 
Tagesordnungspunkten können Sie über das Ratsinfosystem auf der 
Homepage der Gemeinde Mönsheim herunterladen.

1. begrüßung und Festlegung Protokolldienst
Bürgermeister Fritsch begrüßt die Anwesenden und teilt mit, dass 
Gemeinderat Moritz Pohler entschuldigt ist. Der Gemeinderat ist 
beschlussfähig. Das heutige Protokoll werden Gemeinderätin Si-
mone Reusch und Gemeinderat Stephan Damm unterschreiben.

2. erneuerung Druckerhöhungsanlage im hochbehälter 
appenberg
auftragsvergabe

Die Druckerhöhungsanlage (DEA) im Hochbehälter Appenberg 
ist sehr in die Jahre gekommen und bereitet immer mal wieder 
Probleme. Nachdem diese vergangenes Jahr an einem Sonntag 
ausfiel und der Wassermeister zusammen mit Bauhofleiter nur 
mit Mühe die Wasserversorgung in den Wohngebieten Appen-
berg und Gödelmann aufrecht halten konnten, hat sich der Ge-
meinderat für die Beschaffung einer mobilen DEA entschlossen 
und damit das Büro Fritz Planung GmbH beauftragt. Frau Grimm 
und Herr Gaertner sind in der Sitzung anwesend und erläutern 
in einer Präsentation die Funktionsweise und die notwendigen 
Arbeiten.
Im Zuge der Neuordnung der Wasserversorgung im Verbund mit 
den Nachbargemeinden fällt der HBH Appenberg zwar weg, da 
es aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bis die Versor-
gung der Wohngebiete über den HBH Steingrube in Wurmberg 
(im Freispiegel) erfolgt, sind diese Ersatzarbeiten erforderlich. Auf 
Nachfrage erläutert Frau Grimm, dass der HBH zwar noch weitere 
Mängel habe, man diese aber im Hinblick auf die anstehenden 
Veränderungen nicht angehen muss.
Weiter erklären Frau Grimm und Herr Gaertner auf entsprechen-
de Nachfragen:
•	 Es heißt zwar „mobile Druckerhöhungsanlage“, das bedeute 

aber nicht, dass man diese später an anderer Stelle weiterver-
wenden könne.

•	 Das bestehende Leitungsnetz reicht aus, um die Löschwasser-
reserve bereitzustellen.

Die notwendigen Arbeiten zum Einbau einer mobilen Drucker-
höhungsanlage im Hochbehälter Appenberg wurden beschränkt 
ausgeschrieben. Diese Ausschreibung brachte für die Gemeinde 
ein gutes Ergebnis. Bei den ungeprüften Angeboten liegt der 
günstigste Bieter des Loses 1 „Hydraulische Ausrüstung“ bei brut-
to 82.193,30 € (Kostenberechnung 101.685,30). Das günstigste 
Angebot des Loses 2 „EMSR-Technik, Prozessleitsystem“ liegt bei 
brutto 31.695,18 € ( Kostenberechnung 45.779,30 €).
Die Prüfung der Angebote hat das Submissionsergebnis bestä-
tigt. Aufgrund der beschränkten Ausschreibung erübrigt sich 
auch die Frage nach der Leistungsfähigkeit der Firmen. Diese sind 
dem Ingenieurbüro auch bekannt.
Folgenden beschlussvorschlägen wird einstimmig zuge-
stimmt:
1.  Die Arbeiten zum Los „Hydraulische Ausrüstung“ an die Firma 

Stetter aus Nagold-Hochdorf zum Angebotspreis von brutto 
82.193,30 Euro zu vergeben.

2.  Die Arbeiten zum Los „EMSR-Technik, Prozessleittechnik“ an die 
Firma Wittinger aus Ostfildern zum Angebotspreis von brutto 
31.695,17 Euro zu vergeben.

3. Verkehrsberuhigung buigenrainstraße
Die Umfrage unter den Anwohner der Buigenrainstraße zum Ein-
bau von Berliner Kissen zur Verkehrsberuhigung ergab ein eindeu-
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der Regelung) zugunsten des Waldeigentümers im Hinblick auf 
Waldbrandgefahren sowie Schutz von Gebäuden und baulichen 
Anlagen vor Gefahren, die vom Wald ausgehen (Sturmwurf, Wald-
brand etc.) im Hinblick auf die bauliche Entwicklung des Gebiets 
abzuwägen. Der Bebauungsplan als Satzung und damit die zu 
beachtende Rechtsvorschrift „beseitigt“ insofern die vorliegende 
Waldabstandsproblematik, die sich über die Ausnahmeregelung 
des § 4 Abs. 3 LBO im Rahmen eines baurechtlichen Einzelverfah-
rens nicht lösen lässt.
Die Aufstellung des Bebauungsplans soll mittels eines soge-
nannten „einfachen“ Bebauungsplans im Sinne des § 30 Absatz 
3 Baugesetzbuch erfolgen. Dabei ist geplant, lediglich die durch 
Baugrenzen festgelegte überbaubare Grundstücksfläche festzu-
setzen; die übrigen Kriterien sind dann wie auch nach § 34 BauGB 
zu beurteilen.
Bei der Ausweisung der überbaubaren Grundstücksfläche durch 
Festlegung von Baugrenzen wird der Bestand der vorhandenen 
baulichen Anlagen zu Grunde gelegt. Somit würde sich die Bau-
grenze auf den Grundstücken zum Waldrand hin an dem Grund-
stück orientieren, auf dem bereits bauliche Anlagen vorhanden 
sind, die dem Waldrand des Gemeindewalds Laihen am nächsten 
liegen.

räumlicher Geltungsbereich
Der geplante räumliche Geltungsbereich umfasst alle Grund-
stücke der Buigenrainstraße und der Weissacher Straße, die am 
Waldrand des Gemeindewalds Laihen – Flst. 6351/1 liegen. Auf 
den nebenstehenden Lageplanauszug (Seite 4) über den geplan-
ten räumlichen Geltungsbereich wird verwiesen. Das Plangebiet 
hat eine Fläche von ca. 1,17 ha.

Flächennutzungsplan
Im seit dem 23.11.2012 rechtskräftigen Flächennutzungsplan des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu vom 24.07.2012, 
genehmigt durch das Landratsamt Enzkreis mit Bescheid vom 
31.10.2012, ist der geplante räumliche Geltungsbereich ausge-
wiesen:
•	 für die Grundstücke Buigenrainstraße 40 bis 46 als Wohnbau-

fläche (W) und
•	 für allen anderen Grundstücke als Gemischte Baufläche (M)

bebauungsplan der innenentwicklung nach § 13a bauGb
Bei der geplanten Maßnahme handelt es sich um eine Nutzbar-
machung von innerörtlichen Bauflächen und damit um eine 
Maßnahme der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB. Es ist 
vorgesehen, den einfachen Bebauungsplan „Buigenrainstraße / 
Weissacher Straße“ nach § 30 Abs. 3 BauGB als „Bebauungs-
plan der Innenentwicklung“ im beschleunigten Verfahren auf-
zustellen.
Die Durchführung einer Umweltprüfung mit Umweltbericht nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB ist deshalb nicht erforderlich.

Mönsheim, den 23.04.2021

gez. Thomas Fritsch, Bürgermeister
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tiges Ergebnis. Fast alle Anwohner haben sich beteiligt und es gab 
nur 3 Rückmeldungen, die sich gegen den Einbau aussprachen.
Das Tempomessgerät war zwar installiert und hat die gefahrene 
Geschwindigkeit angezeigt, allerdings war der Chip defekt und 
die Daten wurden nicht aufgezeichnet.
Trotzdem schlägt der Vorsitzende vor, 2 Stück Berliner Kissen ein-
zuplanen und am Übergang Linden-/Buigenrainstraße sowie im 
Bereich der Stichstraße zum ehemaligen Anwesen Adam Engel 
einzubauen. Es müsse natürlich darauf geachtet werden, damit 
keine Zufahrten zu behindern.
Aus der Mitte des Gremiums zeigt man sich zufrieden über die 
eindeutige Abstimmung, bedauert andererseits aber auch, dass 
die Daten zur Verkehrsmenge und den gefahrenen Geschwindig-
keiten fehlen. Der Vorsitzende sieht das zwar genauso, schlägt 
aber vor, die Sache nun nicht noch einmal zu verschieben. Eine 
dreimalige Beratung im Gemeinderat sollte reichen.
Zum Tempo 20 – Antrag (Beschluss siehe vorherige Sitzung) liegt 
seitens der Verkehrsbehörde noch keine Rückmeldung vor.
Folgendem beschlussantrag wird mit 6 Ja-stimmen bei 6 ent-
haltungen zugestimmt::
In der Buigenrainstraße werden im Bereich Hausnummer 20 und 
am Übergang zur Lindenstraße so genannte „Berliner Kissen“ als 
Tempobremse eingebaut. In diesem Bereich erfolgt auch eine 
farbliche Markierung der Straße.

4. einfacher bebauungsplan „buigenrainstraße / Weissa-
cher straße“ zur Festsetzung der überbaubaren Grund-
stücksfläche nach §§ 13a, 30 absatz 3 baugesetzbuch
aufstellungsbeschluss nach § 2 absatz 1 baugesetzbuch 
über den räumlichen Geltungsbereich

Der Hintergrund für den Anlass dieses Bebauungsplanverfahrens 
ist die Bauvoranfrage im Dezember 2020 über den Abbruch des 
vorhandenen Wohnhauses mit anschließendem Neubau eines 
Zweifamilienwohnhauses. Im Bauvorbescheid der Baurechtsbe-
hörde Landratsamt Enzkreis vom 19.02.2021 wurde die Bauvor-
anfrage aufgrund des fehlenden Waldabstandes abgelehnt. Auf 
das Protokoll der Sitzung vom 25.03.2021 wird verwiesen.
Von der Baurechtsbehörde Landratsamt Enzkreis wurde per E-
Mail am 23.03.2021 der Gemeinde Mönsheim folgender Lösungs-
vorschlag unterbreitet:
Lediglich in einem Bebauungsplanverfahren können – entspre-
chend den abwägungsrelevanten Kriterien des § 1 Abs. 6 und 
7 Baugesetzbuch die maßgeblichen öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen 
werden. Aus diesem Grund beauftragte der Gemeinderat die Ver-
waltung, für die heutige Sitzung die Einleitung eines Bebauungs-
planverfahrens vorzubereiten.
Deshalb soll in der heutigen Sitzung zunächst der Aufstellungs-
beschluss nach § 2 Absatz 1 BauGB des einfachen Bebauungs-
plans „Buigenrainstraße / Weissacher Straße“ zur Festsetzung 
der überbaubaren Grundstücksfläche nach §§ 13a 30 Absatz 
3 Baugesetzbuch gefasst werden, der dann im Amtsblatt von 
Mönsheim öffentlich bekannt gemacht wird. Sollte das Verfahren 
ohne weitere Schwierigkeiten und Verzögerungen durchlaufen, 
dann könnte in der letzten Sitzung vor der Sommerpause der Sat-
zungsbeschluss erfolgen.
Folgendem beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt:
Der in der Anlage beigefügte Aufstellungsbeschluss nach § 2 Ab-
satz 1 BauGB für den einfachen Bebauungsplan „Buigenrainstraße 
/ Weissacher Straße“ zur Festsetzung der überbaubaren Grund-
stücksfläche nach §§ 13a, 30 Absatz 3 Baugesetzbuch wird gefasst.

5. beratung und beschlussfassung über umfang und Dauer 
der beauftragung einer privaten City-streife

Die Sachbeschädigungen bzw. der Vandalismus, vorwiegend 
durch heranwachsende Jugendliche, nimmt in den letzten Wo-
chen mit zunehmenden Temperaturen und längerer Tageszeit 
leider wieder zu. So erfolgten beim CVJM Vereinsheim auf dem 
Tobel wiederholt Sachbeschädigungen. Auch halten sich auf der 
Tobelhochfläche immer wieder Jugendliche auf, die vermutlich 
Rauschmittel konsumieren.
Auch das Gurrlesbachtal vom Freibad angefangen über die Beach-
volleyballanlage bis zur Freizeitanlage Paulinensee stehen wieder 

mit Trinkgelagen und den damit verbundenen Folgen im Fokus.
Vom Ordnungsamt der Gemeinde Mönsheim (Klaus Arnold) wur-
den aktuelle Kostenangebote für unterschiedliche Beauftragung 
der City-Streife eingeholt
1. angebot nr. 1 einer Bestreifung bei einer Vertragslänge von 

6 Monaten (Mai 2021 bis Oktober 2021) mit einer Streifen-
fahrt, wahlweise am Freitag (Abend von 18 bis 24 Uhr) oder 
am Samstag (Abend von 18 bis 24 Uhr). Eine Streifenfahrt 
würde hier 168,00 € kosten. Bei 22 Wochenenden wären das 
dann insgesamt 3.696,00 €.

2. angebot nr. 2 einer Bestreifung bei einer Vertragslänge von 
6 Monaten (Mai 2021 bis Oktober 2021) mit einer Streifen-
fahrt, sowohl am Freitag (Abend von 18 bis 24 Uhr) als auch 
am Samstag (Abend von 18 bis 24 Uhr). Ein Wochenende mit 
zwei Streifenfahrten würde hier 336,00 € kosten. Bei 22 Wo-
chenenden wären das dann insgesamt 7.392,00 €.

3. angebot nr. 3 einer Bestreifung bei Abschluss eines Jahres-
vertrages (12 Monate – die Gewichtung der Streifenfahrten 
zwischen den Sommer- und Wintermonaten wären flexi-
bel möglich) mit einer Streifenfahrt, wahlweise am Freitag 
(Abend von 18 bis 24 Uhr) oder am Samstag (Abend von 18 
bis 24 Uhr). Eine Streifenfahrt würde hier 145,50 € kosten. Bei 
50 Wochenenden wären das dann insgesamt 7.275,00 €. Bei 
einem Jahresvertrag wäre auch die Vorgabe eines Jahresbud-
gets von X € möglich. Die Streifenfahrten erfolgen dann so 
lange bzw. insoweit bis das vorgegebene Jahresbudget auf-
gebraucht ist. Zu beachten ist auch, dass der Jahresvertrag 
sich automatisch von Jahr zu Jahr verlängert, wenn er nicht 
mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende von der Ge-
meinde Mönsheim gekündigt wird.

4. angebot nr. 4 einer Bestreifung bei Abschluss eines Jahres-
vertrages (12 Monate – die Gewichtung der Streifenfahrten 
zwischen den Sommer- und Wintermonaten wären flexibel 
möglich) mit einer Streifenfahrt, sowohl am Freitag (Abend 
von 18 bis 24 Uhr) als auch am Samstag (Abend von 18 bis 
24 Uhr) als auch am Sonntag (Abend von 18 bis 24 Uhr). Ein 
Streifenwochenende würde hier 560,00 € kosten. Bei 50 Wo-
chenenden wären das dann insgesamt 28.000,00 €. Bei einem 
Jahresvertrag wäre auch hier die Vorgabe eines Jahresbud-
gets von X € möglich. Die Streifenfahrten erfolgen dann so 
lange bzw. insoweit bis das vorgegebene Jahresbudget auf-
gebraucht ist. Zu beachten ist auch hier, dass der Jahresver-
trag sich automatisch von Jahr zu Jahr verlängert, wenn er 
nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende von der 
Gemeinde Mönsheim gekündigt wird.

Im Gremium ist man sich einig, dass es eine Schande ist, wenn 
man gezwungen ist, zu solchen Mittlen zu greifen.
Auf entsprechende Nachfrage sagt der Vorsitzende, dass er den 
gemeindlichen Vollzugsbeamten, Herrn Albrecht, auf gar keinen 
Fall dafür einsetzen werde, in den Abend- und Nachtstunden zu 
kontrollieren. Ungeachtet des zeitlichen Aufwandes werde er nie-
manden anweisen, an den genannten Stellen alleine nach dem 
Rechten zu sehen.
Aus der Diskussion heraus wird deutlich, dass im Gremium die 
vorgestellte Variante 3 inklusive einem Jahresbudget von 10.000 
Euro favorisiert wird.
Folgendem beschlussvorschlag wird bei 11 Ja-Stimmen und 1 
Nein-Stimme zugestimmt:
Mit der City-Streife der F + G Security GmbH, Daimlerstraße 34, 
75433 Maulbronn, wird ein Jahresvertrag gemäß dem vorliegen-
den Angebot Nr. 3 vom 09.04.2021 geschlossen. Das Jahresbud-
get wird auf 10.000 Euro festgelegt.

6. Gemeinschaftsschule heckengäu
Grundsätzliche Zustimmung zur aufgabe des standor-
tes mönsheim aufgrund einer möglichen Zusammenar-
beit der Gms mit der Gustav-heinemann-schule des enz-
kreises (schule für körperlich und geistig beeinträchtige 
Kinder), stichwort „inklusive beschulung“.

Im Rahmen der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Ge-
meinschaftsschule Heckengäu“ am 29.März 2021 in Wiernsheim 
stellten Vertreter des Landratsamtes ein Konzept zur inklusiven 
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Beschulung von körperlich und geistig schwer beeinträchtigen 
Kindern vor. Hintergrund ist, dass das Gebäude der Gustav-Hei-
nemann-Schule in Pforzheim aufgrund brandschutztechnischer 
Mängel geschlossen werden musste. Der Enzkreis verfolgt nun 
ein so genanntes „Kleeblatt-Konzept“, wonach die Kinder an ver-
schiedenen Standorten möglichst wohnortnah beschult werden. 
Die Grundschule Wiernsheim kooperiert bereits seit einigen Jah-
ren mit der Gustav-Heinemann-Schule. So liegt es nahe, dass die-
se Kooperation auch ab Klasse 5 fortgeführt wird.
Damit wären allerdings durchgreifende bauliche und organisato-
rische Änderungen der GMS notwendig. Ganz grob ging es zu-
nächst darum:
•	 Bauliche Ergänzungen am Standort Wiernsheim für die beein-

trächtigten Kinder.
•	 Umorganisation der GMS. Da die beeinträchtigten Kinder 

durchgängig an einem Standort beschult werden sollen, 
müssten künftig die GMS-Schüler der Klassen 5 - 7 am Stand-
ort Wiernsheim und die Schüler der Klassen 8 -10 am Standort 
Mönsheim beschult werden (seither ist es umgekehrt).

•	 Der vorgenannte Punkt würde wiederum bauliche Verände-
rungen am Standort Appenbergschule der GMS notwendig 
machen. Sämtliche naturwissenschaftlichen Räume müssten 
für den Bedarf der Klassenstufen 8 -10 hergerichtet werden. 
Zusätzlich wäre ein Anbau an den jetzigen Technikraum nötig.

Natürlich hat der Enzkreis zugesagt, die Kosten der durch ihn ver-
ursachten baulichen Notwendigkeiten zu tragen. Trotzdem hätte 
dieses Konzept aus meiner Sicht folgende Nachteile:
•	 Ein Anbau an den Technikraum wäre unverhältnismäßig teu-

er, da dieser Anbau fast komplett in den Hang integriert wer-
den müsste.

•	 Es würde nur ein Anbau umgesetzt werden, um dem derzei-
tigen Bedarf gerecht zu werden. Meines Erachtens wäre das 
nur Stückwerk, was insbesondere für die künftige schulische 
Entwicklung der Grundschule Mönsheim nachteilig sein 
könnte. So wäre man zum Beispiel bei einer Entwicklung zur 
kompletten 2-Zügigkeit der Grundschule und einem immer 
größer werdenden (Platz)Bedarf für Kernzeit- und Nachmit-
tagsbetreuung sehr eingeschränkt.

•	 Eine Anpassung der naturwissenschaftlichen Räume hätte 
trotz einer finanziellen Beteiligung des Enzkreises wohl auch 
für Mönsheim nicht unerhebliche Kosten zur Folge.

Aufgrund dieses zwar guten Konzeptes, für Mönsheim jedoch 
nicht zufriedenstellender Entwicklung, brachte der Vorsitzende 
die Idee ins Spiel, den GMS-Standort „Mönsheim“ aufzugeben. 
Somit könnten alle Notwendigkeiten der inklusiven Beschulung 
und der Einrichtung nur eines GMS-Standortes in Wiernsheim 
umgesetzt werden, wo auch der benötigte Platz für An-/Neu-
bauten zur Verfügung steht. Außerdem sei es für den täglichen 
Ablauf der GMS von großem Vorteil, alle Schüler und Lehrer an 
einem Standort zu haben. Die Schulleitung würde das sehr be-
grüßen.
Natürlich ist auch diese Konzeption erst ganz am Anfang und es 
müssen noch einige Punkte geklärt werden, bis hier endgültige 
Entscheidungen gefällt werden können. Neben dem gesamten 
Finanzierungskonzept muss dann z.B. auch ein finanzieller Aus-
gleich für die Gemeinde Wimsheim berechnet werden. Wimsheim 
und Mönsheim haben als ehemalige Schulträger des Verbandes 
mit Wimsheim z.B. die Um- und Neubaumaßnahmen (Mensa) ge-
meinsam finanziert. Das müsste dann zum Zeitpunkt der Aufga-
be des GMS-Standortes Mönsheim ausgeglichen werden.
Für die Gemeinde Mönsheim ergäbe sich der Vorteil, dass nur 
noch die Grundschule mit den entsprechenden Betreuungsan-
geboten im Gebäude untergebracht wäre. Und es gäbe noch 
genügend Platz, um die Appenbergschule in ein so genanntes 
„Kinderbildungszentrum“ umzuwandeln und z.B. dort auch 
den Kindergarten „Wichtelhaus“ zu integrieren und am jetzigen 
Standort aufzugeben. Für eine teilweise Refinanzierung könnten 
die beiden Kindergartengrundstücke als Wohnbauplätze umge-
wandelt und verkauft werden.
Wie bereits erwähnt, bedarf es für all diese Maßnahmen noch ei-
niges an Vorarbeit. Damit diese vorangebracht werden können, 
ist aber von allen beteiligten Kommunen des Schulverbandes 

„Heckengäu“ der politische Wille und grundsätzliche Bereitschaft 
notwendig,
1.  dem Konzept der inklusiven Beschulung von beeinträchtigten 

Kindern in der GMS Heckengäu zuzustimmen (Kooperation mit 
der Gustav-Heinemann-Schule des Enzkreises) und deshalb

2.  den Außenstandort „Mönsheim“ der GMS aufzugeben und die 
komplette Beschulung am Standort Wiernsheim einzurichten.

GR Walter Knapp betont, dass es immer bedauerlich sei eine Bil-
dungseinrichtung aufzugeben. Aber die Chancen für Mönsheim, 
die sich daraus ergeben seien wesentlich größer.
Dies wird auch in den folgenden Wortbeiträgen hervorgehoben. 
Vereinzelt werden lediglich Bedenken hinsichtlich des Verkehrs 
geäußert, wenn Kindergartenkinder mit dem Auto gebracht wür-
den. Letztendlich können diese aber zurückgestellt werden.
Folgendem beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt:
Die Gemeinde Mönsheim stimmt im Grundsatz der Kooperation 
des Schulverbandes „Heckengäu“ mit der Gustav-Heinemann-
Schule des Enzkreises zu und ist in diesem Zusammenhang auch 
damit einverstanden, dass der Außenstandort „Appenbergschu-
le“ der GMS Heckengäu aufgegeben wird.
Endgültige Entscheidungen können jedoch erst dann beschlos-
sen werden, wenn es hinreichende Kenntnisse über die finanziel-
len Auswirkungen aller damit verbunden Maßnahmen gibt.

7. haushaltssatzung und haushaltsplan 2021
Gemeindekämmerer Andreas Scheytt trägt vor.
Bereits im Oktober 2020 hat der Gemeinderat das Investitions-
programm vorberaten. Damals musste davon ausgegangen 
werden, dass 2021 kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender 
Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann. Da der Zweck-
verband Gewerbepark Heckengäu inzwischen angekündigt hat, 
eine Ausschüttung vorzunehmen, gelingt dies nun doch, wenn 
auch mit nur 214.500 Euro. Bei der Gewerbesteuer zeichnet sich 
noch keine große Verbesserung ab, auch wenn bei einigen Fir-
men, die 2020 nichts vorausgezahlt haben, für 2021 wieder Vor-
auszahlungen festgesetzt werden konnten.
Auf der Aufwandsseite stehen gegenüber 2020 um 397.400 Euro 
höhere Umlagen an Kreis und Land, da im Finanzausgleich die 
hohen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2020 zu Buche schlagen.
Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts ist daher nicht möglich. Das 
ordentliche Ergebnis beträgt - 382.500 Euro. Nach dem neuen 
Haushaltsrecht soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Da 
die Abschreibungen in den Folgejahren durch neue Investitionen 
steigen werden, muss für künftige Planjahre eine entsprechende 
Erhöhung der Erträge geprüft werden, um einen Haushaltsaus-
gleich erreichen zu können.
Seit der Vorberatung haben sich im Investitionsprogramm fol-
gende Änderungen ergeben:
•	 Fahrbahnerneuerung Teilbereich Mitteltalstraße (70.000 Euro)
•	 Diese wird nach Abschluss der Bauvorhaben erforderlich. 

Gleichzeitig soll die Wasserleitung in diesem Bereich erneuert 
werden.

•	 Umrüstung der 2020 „vergessenen“ Straßenzüge auf LED-Be-
leuchtung (50.000 Euro)

•	 Neues Spielgerät für den Kindergarten Wichtelhaus (20.000 
Euro)

•	 Erneuerung Spielgerät und Hütte Spielplatz Angerstal (20.000 
Euro)

•	 Einlassampel, Neutralisationsanlage und Gaswarngerät Frei-
bad (10.000 Euro).

Die Investitionsausgaben insgesamt belaufen sich auf 1.448.000 
Euro. Größte Einzelmaßnahmen sind der Abschluss der Platzge-
staltung in der Ortsmitte mit 439.000 Euro und der nächste Bau-
abschnitt der Sanierung des Feuerwehrmagazins mit 500.000 Euro.
Der Zahlungsmittelbestand wird zum Ende des Haushaltsjahrs 
auf rund 1.570.000 Euro zurückgehen.
Nach heutigem Stand wird die Situation im Jahr 2022 noch 
schwieriger, da dann keine Ausschüttung vom Zweckverband 
erfolgen wird.
Um den Mindest-Zahlungsmittelbestand einhalten zu können, 
ist im Finanzplan die Veräußerung von Anteilen des Maulbronn-
Stromberg-Fonds vorgesehen. Ob die Rechtsaufsicht stattdessen 
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Kreditaufnahmen zulässt, muss dann im Rahmen der Planung 
2022 geprüft werden. Dabei ist die Gesamtverschuldung (ein-
schließlich Eigenbetriebe!) zu berücksichtigen, die zum Jahresen-
de knapp 6,6 Millionen Euro betragen wird.
Von der UBLM vorgebrachte Fragen / Vorschläge / Diskussions-
themen, die in Verbindung mit diesem Tagesordnungspunkt an-
gesprochen werden sollen.
Sofern hierzu Einzelbeschlüsse gefasst werden, ist das unter dem 
betreffenden Punkt protokolliert. Der Beschluss über den Haus-
halt 2021 beinhaltet dann auch diese Einzelbeschlüsse.
1. Gemeinderat Hans Kuhnle spricht den Gewerbesteuerhebes-
atz an, welcher in Mönsheim mit 315 % unter dem Kreisdurch-
schnitt (330 %) liegt und schlägt eine Erhöhung auf 340 % vor. 
Der Vorsitzende entgegnet, dass diese Erhöhung gerade einmal 
15.000 Euro im Jahr ausmachen würde (bei einem Aufkommen 
von 1.800.000 Euro). Diese Mehreinnahme stehe in keinem Ver-
hältnis zu der Gefahr, dass zum Beispiel eine Firma, die ihren Ver-
waltungssitz in Mönsheim habe und jährlich 150.000 Euro zahlt, 
diesen Verwaltungssitz aufgrund der Erhöhung verlagert.
Auf Antrag von Gemeinderat Hans Kuhnle wird über die Erhö-
hung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 340 % abgestimmt. Der 
antrag wird bei 3 Ja- und 9 nein-stimmen abgelehnt.
2. Grundsteuer - wie wirkt sich unsere Anpassung auf die einzelnen 
Grundsteuerzahler aus?
Bei der Grundsteuer sind im Haushalt 2021 keine Änderungen 
geplant. Falls die Frage auf die Grundsteuerreform abzielt, die 
zum 1.1.2025 in Kraft tritt, ist heute noch keine seriöse Antwort 
möglich. Es muss zunächst die Neubewertung der Grundstücke 
durch die Finanzverwaltung erfolgen. Grundlage dafür werden 
die Bodenrichtwerte zum 1.1.2022 sein.
2. hundesteuer - von Bürgern wird eine Erhöhung dieser Steuer 
immer wieder angesprochen.
Der Vorsitzende stellt zunächst fest, dass die hundesteuer 
eine lenkungsaufgabe habe und finanztechnisch keine gro-
ße rolle im haushalt spielt. mit den steuersätzen liegt möns-
heim, mit 51 euro pro Jahr für den ersthund im unteren Drit-
tel des Kreisdurchschnittes. im letzten Jahr lag der niedrigste 
satz für einen ersthund bei 48 euro, der höchste bei 108 euro. 
Der Durchschnitt lag bei 74 euro.
eine erhöhung der hundesteuer treffe auch die überwiegen-
de mehrheit an hundehalter, die sich ordentlich verhalten 
und keinen anlass zur Klage geben. Diejenigen, die sich nicht 
ordentlich verhalten, werden dadurch kaum zu „erziehen“ 
sein – eher im Gegenteil. und dass leute ihren hund deshalb 
abgeben, wird auch nicht der Fall sein. eine erhöhung der 
steuer könnte höchstens den effekt haben, dass manche da-
von abgehalten werden, sich einen hund zu beschaffen.
im Gremium wird überwiegend die meinung vertreten, 
dass eine anpassung der hundesteuer auf höhe des Durch-
schnittswertes notwendig sei. Die letzte erhöhung liegt mitt-
lerweile über 20 Jahre zurück. Der „ungerade“ betrag rührt 
von der umstellung von D-mark auf euro her.
Gemeinderat Walter Knapp schlägt eine erhöhung der hun-
desteuer für den ersthund auf 75 euro pro Jahr vor. Damit 
könnten zumindest die mehraufwendungen für den bauhof 
und die sachkosten für die hundekottüten gedeckt oder die-
se stationen weiter ausgebaut werden.
Der Vorsitzende erläutert, dass die hundesteuer per satzung 
geregelt sei. ein entsprechender Änderungsbeschluss kön-
ne deshalb in der heutigen sitzung nicht gefällt werden, da 
die konkrete satzungsänderung nicht auf der tagesordnung 
stehe. allerdings könne beschlossen werden die Gemeinde-
verwaltung damit zu beauftragen, für die nächste Gemein-
deratssitzung eine Änderung der hundesteuersatzung vor-
zubereiten. aufgrund der Wortmeldungen schlägt er dies zur 
abstimmung vor.
antrag:
„Die Verwaltung wird beauftragt, für die nächste Gemeinde-
ratssitzung eine Änderung der hundesteuersatzung vorzu-
bereiten. Die steuer für den ersthund soll dabei auf 75 euro/
Jahr festgesetzt werden“. Diesem antrag wird mit 10 Ja-stim-
men, 1 nein-stimme und 1 enthaltung zugestimmt.

3. stand schulen - auch bezüglich von möglichen Verlagerun-
gen - verschiedener Raumbelegungen und Nutzungen (Feuer-
wehr, DRK, Jugend...)
Derzeit gibt es keine engpässe. Ver- oder auslagerungen 
von Klassen auf die vorgeschlagenen räume muss man sehr 
genau untersuchen. Wenn die schulleitung hier eine inte-
rimsmöglichkeit sehen würde, könnte man mit den nutzern 
versuchen etwas zu koordinieren. aber es ist mit sicherheit 
nicht möglich, grundsätzlich auf solche räumlichkeiten aus-
zuweichen.
4. hochwasserschutzmaßnahmen - Stand 
Das büro Wald+Corbe führt die Planung der maßnahme „re-
naturierung Grenzbach“ weiter. Die Vorstellung der detail-
lierten entwurfsplanung ist für die sitzung am 15.07.2021 
vorgesehen. Die Grundstückseigentümer wurden ange-
schrieben. neben positiven rückmeldungen gab es auch 
rückmeldungen unter Vorbehalt, und einige eigentümer ha-
ben sich überhaupt (noch) nicht gemeldet. 
Die Planung des rückhaltebeckens „Grenzbachtal“ hat der 
Gemeinderat nicht beauftragt (beschluss im rahmen der 
haushaltssitzung am 15.10.2020).
Der bauhof hat mittlerweile das bachbett des Grenzbaches 
von abflusshindernissen geräumt.
5. radwege Übersicht
radweg Gödelmann – appenbergsporthalle ist fertiggestellt.
radweg mönsheim (Golfplatz) – interkom wird dieses Jahr 
gebaut.
machbarkeitsstudie radweg ortsausgang (Friedhof) – Golf-
platzzufahrt wurde in der letzten Gemeinderatssitzung vor-
gestellt.
Weitere radwege sind im moment nicht vorgesehen. even-
tuelle ertüchtigungen von Geh- und radwegen müssen aus 
unterhaltungsmitteln finanziert werden, soweit erforderlich 
und finanziell vertretbar.
Von Gemeinderat Joachim baumgärtner wird konkret der 
Weg nach Wiernsheim benannt. Dieser sei bis knapp vor der 
markungsgrenze gut asphaltiert und gehe dann in einen 
splittweg über. Vor allem auf Wiernsheimer seite werde der 
Weg immer schlechter. aus der mitte des Gremiums kommen 
auch anderweitige meinungen, dass der Weg sogar mit ei-
nem rennrad gut zu befahren sei.
Der Vorsitzende sagt zu, sich den Weg anzuschauen und bei 
der Gemeinde Wiernsheim nachzufragen, ob es interesse 
gibt, den Weg zu verbessern. Dann könne man sich gemein-
sam beim enzkreis nach Fördermöglichkeiten erkundigen.
Gr Walter Knapp erinnert in diesem Zusammenhang an sei-
nen Vorschlag, den er im Zuge der Präsentation der mach-
barkeitsstudie des radweges entlang der l 1134 vorgetra-
gen hatte. aufgrund des starken Verkehrsaufkommens in 
der ortsdurchfahrt müsse die radwegführung entlang des 
„büchle“ (hinter der herrenwiese) zur alten Friolzheimer 
straße untersucht werden. Der Vorsitzende sagt zu, dies als 
erinnerungsposition in das investitionsprogramm aufzu-
nehmen.
6. stationäre Geschwindigkeitsüberwachung - Leonberger Str.
Wie bereits bekanntgegeben, ist eine stationäre anlage in 
der Pforzheimer straße geplant und befindet sich bereits in 
der baulichen untersuchung. in der leonberger straße ist 
vorläufig keine anlage geplant. auf nachfrage erklärt der 
Vorsitzende, dass auch eine „eigenfinanzierte hülle“ nicht 
zugelassen wird. Die Gemeinde könne hier auch nicht in eige-
ner Verantwortung handeln, da der Gehweg zum straßenkör-
per zählt und dafür die Zustimmung der Verkehrsbehörde 
vorliegen müsse. außerdem kostet auch das Gehäuse alleine 
rund 30.000 euro.
Der Vorsitzende ist zufrieden, dass die Verkehrsbehörde 
überhaupt ihr bisher konsequentes „nein“ zu stationären an-
lagen überdenke und mönsheim zu den Gemeinden gehört, 
bei denen eine solche station errichtet wird. sollte es sich be-
währen, so sei er sicher, dass dies im enzkreis nach und nach 
ausgebaut wird.
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7. ersatzspielgeräte spielplatz angerstal (Kleine Spielhütte 
aus Holz mit Rutsche wurde entfernt)
Mittel für Ersatzbeschaffungen sind im Haushaltsentwurf vorge-
sehen. Der Bauhof wurde bereits vorab beauftragt, diese in die 
Wege zu leiten.
8. Nach Auflösung Impfzentrum – Dacharbeiten / Erneuerung 
Oberlichter Sporthalle plus installation PV-anlage 
Die Maßnahme kann 2021 schon aus finanziellen Gründen nicht 
umgesetzt werden. Es wird vorgeschlagen, die Erneuerung der 
Oberlichter inkl. Installation einer PV-Anlage für 2022 vorzusehen 
und mit der Planung das Büro Boger zu beauftragen. Herr Bo-
ger hatte eine grobe Kostenschätzung für die reine Erneuerung 
der Oberlichter erstellt und kommt dabei auf eine Summe von 
350.000 Euro.
GR Walter Knapp gibt zu bedenken, dass sich das Problem nur bei 
speziellen Wetterereignissen ergibt und der Wassereintritt mini-
mal sei. BM Fritsch gibt zu bedenken, dass ihn auch schon ent-
sprechende Mitteilungen aus dem Impfzentrum erreicht haben. 
Es sei zu befürchten, dass das Problem mit der Zeit größer werde.
Dem Vorschlag, das büro boger mit der sanierungsuntersu-
chung inklusive der installation einer PV-anlage zu beauftra-
gen, wird mit 11 Ja-stimmen bei 1 enthaltung zugestimmt.
9. Sind Kanalsanierungen notwendig?
Es sind keine Schäden bekannt. Im Zuge von Straßenbauarbeiten 
werden immer mal wieder Kanalhaltungen auf Schäden unter-
sucht. Glücklicherweise wurden dabei schon lange keine größe-
ren Schäden mehr festgestellt. Allerdings werde man über kurz 
oder lang nicht darum herumkommen, mal wieder das komplet-
te Kanalnetz befahren zu lassen.
10. Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden - wurde 
dafür Geld eingestellt?
Nein, dafür wurde kein Geld eingestellt. Entsprechende Anlagen 
sollten dann mitgebaut werden, wenn sowieso Dacharbeiten an 
kommunalen Gebäuden notwendig sind (siehe Appenbergsport-
halle). Der Gedanke, solche Anlagen über Kredite zu finanzieren, 
die sich dann nach 11 oder 12 Jahren amortisieren, ist betriebs-
wirtschaftlich wohl richtig. Allerdings ist mehr als fraglich, ob der 
Haushaltsplan der Gemeinde dann noch genehmigungsfähig 
wäre, weil dann die Gesamtverschuldung eine kritische Höhe er-
reichen würde.
Im Übrigen - und darauf weist das vorliegende Gutachten auch 
hin – ist die Amortisationszeit einer Anlage ausschließlich auf Ba-
sis der Kosten für den Kauf und die Installation der PV-Module 
nebst Wechselrichter usw. berechnet. Nicht einkalkuliert sind 
eventuelle sonstige Baukosten, die aufgrund einer Installation 
notwendig werden.
Gemeinderätin Simone Reusch stellt die Frage, ob man die Dä-
cher nicht wie auf der Schule und der Festhalle einer PV-Genos-
senschaft zur Verfügung stellen könnte, für welche die Bürger 
Anteile erwerben können. Gemeindekämmerer Andreas Scheytt 
weist darauf hin, dass zur damaligen Zeit hohe Einspeisevergü-
tungen „gelockt“ haben. Mittlerweile sei eine PV-Anlage nur noch 
zur Eigenstromverwendung interessant.
11. lösung für radfahrer an der liDl Zufahrt 
Mit dem Bauhof ist besprochen, dass der Kleidercontainer des 
DRK zurückversetzt wird, damit der Radfahrer rechtzeitig gese-
hen wird, wenn er an der Stelle des Lidl-Parkplatzes den Radweg 
verlassen muss.
Mit der Verkehrsbehörde ist außerdem besprochen, dass entlang 
der Lidl-Zufahrt einseitig ein Radfahrstreifen markiert werden 
kann. Das macht aber erst dann Sinn, wenn die Bauarbeiten dort 
abgeschlossen sind.
12. ökologisches Grünkonzept - zumindest reduzierte Umset-
zung am Sportplatz, Sporthalle
Es sind Mittel für die entsprechende Gestaltung der Flächen am 
Sportplatz eingestellt. Diese Grünstreifen müssen sowieso neu 
angelegt werden.
Für die Flächen an der Sporthalle nicht, da dies insgesamt zu kos-
tenintensiv wäre. Außerdem könnte diese Fläche derzeit nicht 
vom Bauhof betreut werden. Erstens fehlt das entsprechende Ge-
rät und zweitens wäre ein Abrechen der Fläche von Hand zu zei-
tintensiv. Eine Umgestaltung der Fläche an der Sporthalle müsste 

deshalb mit dem Abschluss eines entsprechenden Pflegevertra-
ges (z.B. mit einem Landwirt) einhergehen.
13. Gelder eingestellt für evtl. erwerb von häusern bzw. Quar-
tieren in der ortsmitte
Im Investitionsprogramm sind jährlich pauschal 200.000 Euro 
unter dem Titel Ortskernsanierung eingestellt. Sollten sich Chan-
cen ergeben, Anwesen in der Ortsmitte zu erwerben, muss der 
Gemeinderat sowieso gesondert darüber beschließen. Sofern die 
eingestellten Mittel dann nicht ausreichen, muss dies dargestellt 
und die Finanzierung erläutert werden. Ggfs. müssten entspre-
chende Mittel über einen Nachtragshaushalt finanziert werden.
Da es derzeit keine konkreten Verkaufsangebote gibt, soll-
ten über die genannte Summe hinaus keine Mittel gebunden  
werden.
14. Gelder einstellen für heckenpflegekonzept (50% Förderung) 
und für den Zaunbau im Angerstal (70% Förderung)
am 17.02.2021 teilte Frau bienzle vom landschaftserhal-
tungsverband (leV) folgendes mit:
Heute hatten wir die Besprechung mit dem RPK und das Heckenpfle-
gekonzept ist 2021 wieder im Kreispflegeprogramm aufgenommen! 
Wir haben 10.000 € angenommen mit 50% Förderung, so dass die 
Eigenbeteiligung bei 5.000 € liegt.
Drunter geht ja immer. Deshalb sind wir jetzt mal von der Höchststu-
fe ausgegangen, in der Hoffnung, dass das so ok war. 
Ich habe Anja Gellert in cc genommen. Sie ist unsere neue Mitarbei-
terin und für die Umsetzung des Biotopverbunds im Enzkreis zustän-
dig. Sie wird in Zukunft das Heckenpflegekonzept mit betreuen. 
Wir haben außerdem den Vorschlag, ein Teilstück des Hangs im An-
gerstal (Flurstück 1531, 1532, 1533, 1534, 1527 und 1528), inkl. der 
Ausgleichsfläche für die Wasserleitung, für einen Zaunbau vorzube-
reiten und die Fläche äquivalent dem Tobel mit fest in der Erde ver-
ankerten Robinienpfosten an den Ecken und Absätzen zäunbar zu 
machen sowie einen Zaun anzuschaffen. So könnte der ganze Hang, 
der über die Naturschutzverwaltung die letzten drei Jahre freigestellt 
wurde, durch Schaf- und Ziegenbeweidung weiterhin offengehalten 
werden.
Einen Beweider hätten wir im Boot.
Wir dachten, dass es eine schöne Vorzeigemaßnahme sein könnte 
und würden uns sehr freuen, wenn Sie sich vorstellen könnten, die 
Zaunbaukosten über den Gemeindehaushalt zu übernehmen und 
unser Interesse zur Durchführung der Landschaftspflege an diesem 
schönen Hang unterstützen. 
Es würde eine 70%-Förderung möglich sein, bei maximal ca. 10.000 € 
Gesamtkosten und maximal ca. 3.000 € Eigenbeteiligung. Der Anteil, 
der für die Ausgleichsfläche gilt, würde herausgerechnet und nach-
träglich abgezogen werden.
Die 30% könnten auf das Ökokonto angerechnet werden. So sieht 
es zumindest die Novellierung der Landschaftspflegerichtlinie für 
Biotopverbundmaßnahmen vor. Im besten Fall entstehen so keine 
Kosten für Sie.
Auch würden so die schönen neuen Trockenmauern zur Geltung 
kommen und das naturschutzfachlich interessante Gebiet fördern. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir gemeinsam diese Maßnahme 
umsetzen könnten.
Die Beweidung könnte über die Naturschutzverwaltung beauftragt 
werden.

Darauf hatte der Vorsitzende wie folgt geantwortet:
Guten Morgen Frau Bienzle,
bitte entschuldigen Sie, dass ich mich so spät zurückmelde und muss 
mich gleich auch dafür entschuldigen, dass ich mich kaum näher/ge-
nauer damit beschäftigen konnte. Grundsätzlich bin ich sehr gerne 
bereit, entsprechende Aktionen durchzuführen. Aber ich muss mich 
wirklich darauf beschränken, beim Gemeinderat um die Einstellung 
der Mittel zu werben. Jegliche sonstige Organisation können weder 
ich, noch sonst jemand von unserer Verwaltung übernehmen. 
Am 22. April 2021 werden wir den Haushaltsplan 2021 im Gemeinde-
rat beraten und wohl auch verabschieden. Wir würden 5.000 € für die 
von Ihnen beschriebene Maßnahme einstellen. 

im haushalt sind mittel eingestellt für
- das heckenkonzept (eigenenteil von 5.000 euro);
-  die neubepflanzung der sportplatzparkplatzes (erhöhung 

des allg. etats für Grünanlagen um 5.000 euro);
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-  leaDer-maßnahme „mostbirne“ + „beweidungskonzept“ 
zusammen 10.000 euro.

nach einer kurzen aussprache sagt der Vorsitzende zu, dass 
er Frau anja Gellert vom leV bitten wird, dem Gemeinderat 
die biotopverbundplanung vorzustellen.
15. Verkehrliche maßnahmen buigenrainstraße
Siehe Extra-Tagesordnungspunkt der heutigen Sitzung. Die not-
wendigen Mittel für die Berliner Kissen können aus dem Etat für 
die allg. Straßenunterhaltung finanziert werden.
Abschließend bedankt sich GR Hans Kuhnle bei der Verwaltung 
dafür, dass nach dem Ausfall der Haushaltsklausur diesem Tages-
ordnungspunkt doch mehr Zeit als üblich eingeräumt wurde. 
Auch wenn nicht alle Einzelbeschlüsse nach seinen Wünsche ge-
fasst worden seien, werde er dem Haushalt zustimmen.
Die haushaltssatzung für das Jahr 2021 wird einstimmig be-
schlossen.
Hinweis:
Sobald die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 genehmigt 
ist, wird diese umfassend im Mitteilungsblatt bekanntgemacht. 

8. Wirtschaftsplan eigenbetrieb Wasserversorgung 2021
Hinweis:
Sobald der Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung genehmigt ist, 
wird dieser umfassend im Mitteilungsblatt bekanntgemacht. 
Gemeindekämmerer Andreas Scheytt erläutert:
Da der Wasserzins zum 1. Januar 2021 unverändert geblieben ist, 
kommt es gegenüber 2020 nur zu kleinen Änderungen im Wirt-
schaftsplan.
Es entsteht ein Jahresgewinn von 24.400 Euro, mit dem ein Teil 
der Verluste aus Vorjahren abgedeckt werden kann.
Im Vermögensplan sind Mittel für die Erneuerung der Druckerhö-
hungsanlage im Hochbehälter Appenberg (vgl. TOP 2) und den 
Austausch eines Teilstücks der Wasserleitung in der Mitteltalstra-
ße bereitgestellt. Zusätzlich ist die Deckungsmittellücke aus 2019 
auszugleichen.
Für die Baumaßnahmen wird eine Darlehensaufnahme von 
240.000 Euro erforderlich.
Der Wirtschaftsplan 2021 für den Wasserversorgungsbetrieb 
wird einstimmig beschlossen.

9. Wirtschaftsplan eigenbetrieb Wohnbau 2021
Hinweis:
Sobald der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wohnbau geneh-
migt ist, wird dieser umfassend im Mitteilungsblatt bekanntge-
macht. 
Gemeindekämmerer Andreas Scheytt erläutert:
Das Volumen des Erfolgsplans geht gegenüber 2020 leicht zu-
rück, da die Benutzungsgebühren für die Container im Langen 
Graben wegfallen, die nicht mehr für die Anschlussunterbrin-
gung benötigt werden. Dafür können erstmals Mieteinnahmen 
für die Diakoniestation mit Tagespflege veranschlagt werden.
Da auf der Aufwandsseite die Mietausgaben für die Container 
wegfallen und keine größeren Unterhaltungsarbeiten geplant 
sind, entsteht ein Jahresgewinn von 32.500 Euro.
Im Vermögensplan sind keine Investitionen veranschlagt. Für den 
Erwerb der Diakoniestation und den Umbau des alten Rathauses 
können Mittel aus 2020 übertragen werden, so dass nur die Kre-
dittilgung einzuplanen war.
Der Wirtschaftsplan 2021 für den eigenbetrieb Wohnbau 
wird einstimmig beschlossen.

10. Genehmigung von spenden
Für die Umgestaltung des Turmplatzes sind weitere Spenden mit 
insgesamt 7.951,32 Euro eingegangen:

Datum spenderin/spender Geschäfts- 
beziehung

17.03.2021 Binder Metalle GmbH + Co. KG keine
18.03.2021 Binder Roland Jagdpächter
19.03.2021 Bund der Selbständigen 

Ortsgruppe Mönsheim e.V.
keine

22.03.2021 Frohnmayer Eberhard keine

19.03.2021 Metzger Christine keine
29.03.2021 Körner Elfriede keine
29.03.2021 Baumgärtner Joachim u. Ulrike Gemeinderat
30.03.2021 Schreinerei Pohler GmbH erhält Bauaufträge

Die Spenden wurden unter dem Vorbehalt der Zustimmung des 
Gemeinderats angenommen.
Die annahme der spenden wird einstimmig zugestimmt.

11. bekanntgaben; Verschiedenes
Nachstehend die Fragen der UBLM-Fraktion, samt Antworten von 
BM Fritsch:
1.Gibt es schon eine rückmeldung wie das Carsharing-ange-
bot genutzt wird bzw. wie oft die ladesäule belegt wird?
Ja, die Rückmeldung gibt es Seitens Twist. Die Nutzung ist sehr 
„übersichtlich“, um es freundlich zu formulieren. Bei den anderen 
Gemeinden sieht es ähnlich aus. Vielleicht kommt mehr Schwung 
in die Sache, wenn wieder mehr Einkaufsfahrten möglich sind.
2. Wie wird die seit 1. Januar 2021 bestehende Verpflichtung 
(landesklimaschutzgesetz), den energieverbrauch kommu-
naler Gebäude dem land baWü zu melden, durchgeführt? 
Wird dies über die Kem-app stattfinden oder funktioniert 
dies in mönsheim noch mit einfachen excel-tabellen? ein 
mögliches monitoring über eine software könnte bei Fehlbe-
dienungen ein schnelleres eingreifen bzw. direkte energie-
einsparung ermöglichen. 
Die genannte App ist uns nicht bekannt. Die Erfassung erfolgt 
über eine Excel-Tabelle.
3. biotopverbundplanung vom leV zu 90% förderfähig - zu-
sätzlich 2500 € im haushalt einstellen.
BM Fritsch verweist in diesem Zusammenhang auf den Punkt 
Nr. 14 der Anfragen zum Haushalt. Nach Rücksprache mit Frau 
Gellert von LEV mit 40.000 € in Vorleistung gehen müsste. Aus 
diesem Grunde sollte dies aufgeschoben werden. Frau Gellert 
wird zu einer Gemeinderatssitzung eingeladen, um das Projekt 
zu erläutern.
Bereits jetzt haben wir in den Bereichen Natur- (Produkt 
55400000) und Umweltschutz (56100000) 11.000 Euro mehr Auf-
wendungen eingeplant als 2020.

Soziales Netzwerk

Das Büro befindet sich im Rathaus Schulstraße 2 im 1. Oberge-
schoss
Öffnungszeiten des Büros sind
Montag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr
Mittwoch bis Freitag von 10 bis 12 Uhr
In dieser Zeit sind wir auch telefonisch unter 9253-14
oder per E-Mail unter sozial.netz@moensheim.de erreichbar.

büro des sozialen netzwerk mönsheim
Haben Sie Fragen rund ums Alter?
Benötigen Sie Informationen über Unterstützungsangebote?
Das Beratungsangebot ist kostenlos, die Inhalte der Gespräche 
werden vertraulich behandelt.
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch.

bücherschrank 
Der offene Bücherschrank ist wieder geöffnet
Die Öffnungszeiten sind: Montag 10 – 16 Uhr

Mittwoch 10 – 18.30 Uhr
Aber es darf sich immer nur eine Person oder Personen aus einem 
Haushalt im Foyer der Alten Kelter aufhalten.
Bitte beachten Sie diesen Hinweis!!!

Fahrt zum impfzentrum
Das Kreisimpfzentrum hat Fahrt aufgenommen. In erster Linie 
werden Senioren geimpft und bei dieser Personengruppe wird 
es Personen geben denen es schwer fallen wird in die Sporthalle 
zu kommen.
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Wenn Sie keine Möglichkeit haben in die Appenbergsporthalle 
zu gelangen melden Sie sich bei uns, wir versuchen einen Fahr-
dienst zu organisieren. Die Fahrer der Einkaufsfahrten haben 
sich bereit erklärt auch diesen Fahrdienst anzubieten, herzlichen 
Dank dafür.
Wir können nicht garantieren, dass wir jeden Termin abdecken 
können, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Bitte, bei 
Bedarf, so früh wie möglich den Termin mitteilen.

einkaufsfahrt
Am Freitag 30. april findet die nächste Einkaufsfahrt statt. Na-
türlich müssen die Corona-Hygieneregeln eingehalten werden. 
Es kann immer nur 1 Fahrgast befördert werden und im Fahrzeug 
muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.
Das Soziale Netzwerk Mönsheim bietet einmal wöchentlich eine 
Einkaufsfahrt zu den verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten der 
Gemeinde Mönsheim an. Wenn Sie diesen Service nutzen möch-
ten melden Sie sich bitte beim Sozialen Netzwerk Mönsheim an. 
Sie werden am Einkaufstag zu Hause abgeholt. Die Uhrzeit be-
sprechen Sie mit dem Fahrer direkt. Das Angebot ist kostenlos da 
es von der Gemeinde Mönsheim unterstützt wird und die Fahrer 
ehrenamtlich tätig sind.
Wir freuen uns wenn unser Service genutzt wird, rufen Sie uns 
an!!

Wir bieten einen einkauf – bringdienst an!
Wenn Sie etwas benötigen dürfen Sie sich gerne bei uns melden 
und wir werden einen Bringservice organisieren. Es meldet sich 
bei Ihnen der Einkäufer, Sie schreiben eine Einkaufsliste oder ge-
ben Sie telefonisch durch und die Einkäufe werden Ihnen nach 
Hause gebracht.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie wegen ihrem Alter oder Vorer-
krankungen zu der gefährdeten Personengruppe gehören, als 
Arzt oder Pfleger tätig sind oder sich in häuslicher Qarantäne be-
finden.

angebote des sozialen netzwerk mönsheim
Wann die verschiedenen Angebote des Sozialen Netzwerk Möns-
heim wieder starten wissen wir noch nicht. Aber wir freuen uns 
jetzt schon darauf und werden die Termine im Mitteilungsblatt 
und auf der Homepage veröffentlichen. Bis dahin möchten wir 
auf unsere Aktion Mönsheimer Morgenohr hinweisen.
Gib Trickbetrügern keine Chance!
Die Betrüger lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen. Es 
werden Coronaschnelltests zu Spotpreise angeboten, Impftermi-
ne gegen Vorauszahlung oder es wird behauptet ein Angehöri-
ger liegt mit Corona im Krankenhaus und nur ein spezielles Me-
dikament kann noch helfen und dafür benötigt die Person viel 
Geld. Diese Menschen haben keine Skrupel, sind sehr kreativ und 
lassen sich ständig neue Tricks einfallen um an das Geld von Se-
nioren zu kommen. Deshalb beherzigen Sie die folgenden Tipps.
Keine Fremden in die Wohnung lassen!
Die Wohnungstür stets sichern!
Unbekannten Personen kein Geld geben!
Nichts an der Haustür kaufen oder unterschreiben!
Kontonummer und Geheimzahl niemandem verraten!
Immer ein Telefon oder Handy in greifbarer Nähe an der Haustür 
haben.
Melden Sie, wenn bei Ihnen ein Trickbetrüger an der Tür oder am 
Telefon war, auch wenn Sie nicht darauf reingefallen sind. Ru-
fen Sie die Notfallnummer 110 oder das nächste Revier an, auch 
wenn kein Schuss gefallen ist und kein Blut spritzt. Mit einem An-
ruf helfen Sie andere Menschen zu warnen und zu schützen.

Wandertipp
Natürlich können diesen Monat die Mesamer Tausendfüßler noch 
nicht als Gruppe starten, aber alleine, zu zweit oder mit der Fa-
milie dürfen wir wandern. Dazu möchten wir Ihnen Touren-Tipps 
geben um die Wanderungen nachzuwandern. Es soll eine Idee 
sein wohin die nächste Wanderung gehen könnte, die Wande-
rungen sind nicht detailliert beschrieben.
Es sind die erprobten Wanderungen der Mesamer Tausendfüßler. 
Heute der Bericht der 24. Tour die im November 2019 stattfand:

Trotz trübem Novemberwetter starteten 19 Tausendfüßler zur 
Wanderung nach Niefern Öschelbronn. Entlang der Staatsgrenze 
zwischen Württemberg und Baden, die durch zahlreiche Grenz-
steine gekennzeichnet ist und vorbei am Bruchtalsee kamen wir 
an der Schöpf`schen Schmiede an. Im ehemaligen Lagerraum 
konnten wir uns mit Kaffee, Kuchen, Butterbrezeln und Schmalz-
brot stärken, bevor uns der Vereinsvorstand Herr Kilian in die 
Geschichte der Schmiede einführte. Ende 1970 wurde die fami-
liengeführte Schmiede aufgegeben, bis Ende 2008 konnte man 
im dazugehörenden Laden einkaufen. Inzwischen gehört das 
Gebäude der Gemeinde und ein Verein hat sich zum Ziel gesetzt, 
die Schmiede zu erhalten und als Kulturdenkmal zu gestalten. 
Spannend war, die Schmiede in Funktion erleben zu können. 3 
Hobbyschmiede zeigten uns u.a. die Transmission, die quer durch 
das Gebäude läuft und mehrere Maschinen antreiben kann.

Eine Strecke ist ca. 9 km. Wer mit den Öffentlichen Verkehrsmit-
teln zurück fahren möchte muss mit dem Bus entweder in Pforz-
heim oder Wimsheim umsteigen und einige Zeit einplanen.

bekanntmachungen

öffentliche bekanntmachung  
Gemeindeverwaltungsverband heckengäu
6. Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungspla-
nes 2025 des Gemeindeverwaltungsverbandes heckengäu 
für den bereich „erweiterung sondergebiet sägewerk Karl 
Wöhr“ Gemarkung Friolzheim
- öffentliche auslegung des Flächennutzungsplanentwurfs 
nach § 3 abs. 2 bauGb i.V.m. § 3 PlansiG - 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Heckengäu hat am 24.11.2020 in öffentlicher Sitzung beschlossen, 
das Verfahren zur 6. Änderung der Fortschreibung des Flächennut-
zungsplans 2025 des GVV Heckengäu für den Bereich „Erweiterung 
Sondergebiet Sägewerk Karl Wöhr“ auf der Gemarkung Friolzheim“ 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) einzuleiten. 
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Ziel und Zweck der Planung
Die vorliegende 6. Änderung dient der Schaffung von planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für den Bebauungsplan und örtliche 
Bauvorschriften „Erweiterung Sondergebiet Sägewerk Karl Wöhr“ 
zur Errichtung einer Photovoltaikanlage für die Energieversorgung 
des angrenzenden bestehenden Sägewerks. Der Betrieb eines Sä-
gewerks ist sehr energieintensiv aufgrund des Betriebs einer Viel-
zahl von Ventilatoren und Pumpen. Dennoch verfolgt die Firma 
Wöhr das Ziel, mittelfristig ein CO2 neutraler Betrieb zu werden und 
einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Da der Bebauungsplan 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt ist, besteht die Notwendigkeit, den Flächennutzungsplan 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zu entwickeln.

Frühzeitige öffentlichkeitsbeteiligung
Der Vorentwurf der 6. Änderung der Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes 2025 des GVV Heckengäu für den Bereich 
„Erweiterung Sondergebiet Sägewerk Karl Wöhr“ vom 28.09.2020 
wurde im Rahmen einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Abs. 1 BauGB im Zeitraum vom 14.12.2020 – 13.01.2021 
öffentlich ausgelegt.

öffentliche auslegung
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverban-
des Heckengäu hat am 20.04.2021 in öffentlicher Sitzung den 
Entwurf der 6. Änderung der Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes 2025 des Gemeindeverwaltungsverbandes Hecken-
gäu für den Bereich „Erweiterung Sondergebiet Sägewerk Karl 
Wöhr“ auf der Gemarkung Friolzheim gebilligt und beschlossen, 
diesen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich aus-
zulegen. Dieser Beschluss des Gemeindeverwaltungsverbands 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes er-
gibt sich aus der abgedruckten Planskizze, die im Folgenden 
dargestellt ist. Maßgebend ist der Entwurf des Flächennutzungs-
plans in der Fassung vom 03.03.2021.

Der Entwurf der „6. Änderung der Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans 2025 des GVV Heckengäu“ vom 03.03.2021 mit 
Begründung vom 03.03.2021 einschließlich des Umweltberichts 
vom 29.01.2021 sowie die nach Einschätzung des Gemeindever-
waltungsverbandes weiteren wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen liegen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
i. V. m. § 3 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) in der Zeit
von montag, den 10. mai 2021
bis zum mittwoch, den 9. Juni 2021
jeweils einschließlich im Internet auf der Homepage der Gemein-
de Mönsheim unter www.moensheim.de öffentlich aus und kön-
nen dort heruntergeladen werden.
Die oben genannten Unterlagen liegen gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG 
zusätzlich während des oben genannten Zeitraums in der Ge-
schäftsstelle des Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu, dem 

Bürgermeisteramt Mönsheim, Rathaus, Trauzimmer im ersten Ober-
geschoss, Schulstraße 2 in 71297 Mönsheim, während den üblichen 
Öffnungszeiten montags bis freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und montags, dienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 
Uhr sowie mittwochs von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr öffentlich aus.
Wegen der Corona-Pandemie ist das Rathaus momentan für den 
allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Der Zutritt zum 
Rathaus ist während des Auslegungszeitraum nur nach vorhe-
riger Terminvereinbarung telefonisch (Tel. 07044/9253-13 oder 
07044/9253-0) oder per E-Mail (klaus.arnold@moensheim.de oder 
rathaus@moensheim.de ) möglich. Auf die Einhaltung von Hygie-
nevorschriften in den Räumen der Gemeinde wird geachtet.
Soweit jemand das Rathaus wegen gesundheitlicher Bedenken 
nicht betreten kann oder betreten möchte und ihm die Einsicht im 
Internet nicht ausreicht, senden wir ihm die Unterlagen im Rahmen 
der Möglichkeiten gerne auch digital, in begründeten und glaub-
haft gemachten Einzelfällen auch postalisch oder per Boten zu.
Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich, 
mündlich zur Niederschrift oder elektronisch unter der E-Mail-
Adresse klaus.arnold@moensheim.de oder rathaus@moensheim.
de bei der Geschäftsstelle des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Heckengäu im Rathaus der Gemeinde Mönsheim abgegeben wer-
den. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitge-
teilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.
Diese Bekanntmachung wird gleichzeitig in das Internet auf der 
Homepage der Gemeinde Mönsheim unter www.moensheim.de 
eingestellt.
Folgende wesentliche, bereits vorliegende umweltbezogene 
stellungnahmen werden ausgelegt:
Von dem Gemeindeverwaltungsverband eingeholte stel-
lungnahmen
•	 Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB zum Entwurf 

„Umweltbericht gem. § 2a BauGB mit Grünordnungsplan“, 
König+Partner PartmbB, Altbach, 29.01.2021

im rahmen der frühzeitigen beteiligung der öffentlichkeit, 
der behörden und sonstigen träger öffentlicher belange ein-
gegangene umweltbezogene informationen
•	 Landratsamt Enzkreis, vom 05.01.2021
•	 Region Nordschwarzwald Regionalverband, vom 16.12.2020
•	 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9 Landesamt für 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau, vom 23.12.2020
Verfügbare umweltbezogene informationen
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:
1. Zum Schutzgut Mensch
•	 Bewertungen der Eingriffe in den Bestand der Schutzgüter und 

Formulierung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
•	 hinsichtlich Bau- und betriebsbedingten Wirkungen
•	 zum Immissionsschutz
2. Zum Schutzgut Tiere / Pflanzen / Biotope
•	 Bewertungen der Eingriffe in den Bestand der Schutzgüter 

und Formulierung von Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

•	 hinsichtlich Bau- und betriebsbedingten Wirkungen,
•	 Informationen zu Planauswirkungen auf relevante Arten (Fle-

dermausarten, Vogelarten, Reptilien, Insekten/Weichtiere),
•	 hinsichtlich Artenschutz-Vermeidungsmaßnahmen.
3. Zum Schutzgut Boden
•	 Bewertung der Eingriffe in den Bestand und Formulierung von 

Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen
•	 hinsichtlich der geologischen Verhältnisse, insbesondere des 

Schichtaufbaus, der Grundwasserverhältnisse, der Konsis-
tenz, baupraktische Hinweise,

•	 zur Erdbebenzone 0, Gründungsvorschlägen,
•	 Informationen zur landwirtschaftlichen Bedeutung
•	 Informationen zur Geotechnik
4. Zum Schutzgut Fläche
•	 Bewertung der Eingriffe in den Bestand und Formulierung 

von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
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5. Zum Schutzgut Wasser
•	 Bewertung der Eingriffe in den Bestand und Formulierung 

von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
•	 zu Grundwasserverhältnissen
6. Zum Schutzgut Luft / Klima 
•	 Bewertungen der Eingriffe in den Bestand und Formulierung 

von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
7. Zum Schutzgut Landschaftsbild
•	 Bewertungen der Eingriffe in den Bestand und Formulierung 

von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
8. Zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter
•	 Bewertungen der Eingriffe in den Bestand und Formulierung 

von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

Mönsheim, den 21.04.2021
gez. Thomas Fritsch
Verbandsvorsitzender

7. Änderung des Flächennutzungsplans 2025 des GVV he-
ckengäu für den bereich „bei den Zeitelbäumen“ auf Gemar-
kung der Gemeinde Wurmberg
- aufstellungsbeschluss und frühzeitige unterrichtung der 
öffentlichkeit -

1. aufstellungsbeschluss
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Heckengäu hat am 20.04.2021 in öffentlicher Sitzung beschlos-
sen, das Verfahren zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
2025 für den Bereich „Bei den Zeitelbäumen“ auf der Gemarkung 
Wurmberg gemäß § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) einzuleiten.
Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Ortsrand der Ge-
meinde Wurmberg, direkt an der Öschelbronner Straße (Kreis-
straße K 4501), die das Plangebiet im Westen begrenzt. Im Süden 
grenzt die bestehende Ortslage an, im Osten die Betriebsflächen 
einer Gärtnerei mit Gewächshäusern. Im Norden schließen sich 
landwirtschaftliche Flächen an. Das Plangebiet umfasst eine Flä-
che von ca. 1,4 Hektar und ist dem nachfolgend abgedruckten 
Kartenausschnitt zu entnehmen.

Ziele und Zwecke der Planung
Die Gemeinde Wurmberg verzeichnet einen stetigen Bevölke-
rungszuwachs und ist bestrebt, die wachsende Nachfrage nach 
Wohnraum in ihrer Gemeinde zu decken und dem Wohnraum-
mangel entgegenzuwirken.
Da die Nachfrage nach Wohnraum in den verfügbaren Wohnbau-
gebieten nicht gedeckt werden kann, soll dazu am nördlichen 
Ortsrand von Wurmberg das Wohnbaugebiet „Bei den Zeitelbäu-
men“ entwickelt werden. Der Bereich ist durch Hallen und Ge-
bäude eines landwirtschaftlichen Betriebes baulich bereits vor-
geprägt. Durch die Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebes 
an diesem Standort ergibt sich die Möglichkeit, hier die Ortslage 
für die benötigte Wohnnutzung zu arrondieren.
Für das Plangebiet ist eine Machbarkeitsstudie erarbeitet wor-
den, auf deren Basis der künftige Bebauungsplan entwickelt 
werden soll. Die Machbarkeitsstudie sieht die Erschließung über 
ein Ringsystem vor, welches im Norden an die Öschelbronner 
Straße anschließt. Durch die Planung wird eine Mischung aus 
Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern als Einfamilienhäuser so-
wie Mehrfamilienhäuser auf dem Areal entwickelt. Die Mach-
barkeitsstudie ist Grundlage für die Abgrenzung des Ände-
rungsbereiches.

1. Frühzeitige unterrichtung der öffentlichkeit
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst früh-
zeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten.
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverban-
des Heckengäu hat am 20.04.2021 in öffentlicher Sitzung auf-
grund des § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen, für die 7. Änderung 
des Flächennutzungsplans 2025 für den Bereich „Bei den Zeitel-
bäumen“ der Gemeinde Wurmberg eine frühzeitige Unterrich-
tung der Öffentlichkeit auf der Grundlage des gebilligten Vor-
entwurfs der  7. Flächennutzungsplanänderung vom April 2021 
durchzuführen.
Der Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans 2025 
vom April 2021, bestehend aus dem Planteil und der Begrün-
dung, können in der Geschäftsstelle des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Heckengäu, Rathaus Mönsheim, Schulstraße 2, Be-
sprechungszimmer im ersten Obergeschoss, in 71297 Mönsheim 
in der Zeit
von montag, den 10. mai 2021
bis zum mittwoch, den 9. Juni 2021
je einschließlich während den üblichen Öffnungszeiten montags 
bis freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und montags, dienstags 
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie mittwochs 
von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr eingesehen werden.
Die Öffentlichkeit hat hier die Gelegenheit, Auskunft über In-
halt, Zweck und Auswirkungen der vorgesehenen Planung zu 
erhalten. Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Er-
örterung. In dieser Zeit können – schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift – Stellungnahmen bei der Geschäftsstelle des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Heckengäu, Rathaus Mönsheim, 
Schulstraße 2, 71297 Mönsheim, abgegeben werden.
Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB werden die Unterlagen des Vorentwurfs 
der 7. Änderung des Flächennutzungsplans 2025, bestehend aus 
dem Planteil und der Begründung, in das Internet auf der Home-
page der Gemeinde Mönsheim unter www.moensheim.de spä-
testens ab Montag, den 10. Mai 2021 eingesehen bzw. herunter-
geladen werden.

auf Grund der aktuellen Covid-19-situation wird darauf hin-
gewiesen:
1. Die Vorentwurfsunterlagen können von interessierten Per-

sonen per E-Mail oder telefonisch bei der Geschäftsstelle des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu im Rathaus 
Mönsheim angefordert werden (klaus.arnold@moensheim.
de oder rathaus@moensheim.de bzw. Tel.: 07044/9253-13 
oder 07044/9253-0). Die Anfragenden erhalten dann die Vor-
entwurfsunterlagen als PDF per E-Mail oder ausnahmsweise 
auch in Papierform auf dem Postweg.
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2. Wer die Vorentwurfsunterlagen bei der Geschäftsstelle des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu im Rathaus 
Mönsheim persönlich einsehen möchte, wird darum gebe-
ten, zuvor telefonisch oder per E-Mail einen Termin für die 
Einsichtnahme im Rathaus zu vereinbaren. Während der Ein-
sichtnahme im Rathaus ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen.

hinweis:
Diese Öffentlichkeitsbeteiligung stellt noch nicht die öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB (Entwurfsunterlagen) dar. Die-
se wird zu gegebener Zeit gesondert bekannt gegeben.

Mönsheim, den 21.04.2021
gez. Thomas Fritsch,
Verbandsvorsitzender

„5. Änderung des Flächennutzungsplans 2025 des GVV he-
ckengäu für den bereich „hanfländer“ Gemeinde Wierns-
heim ortsteil Pinache“
- aufstellungsbeschluss und frühzeitige unterrichtung der 
öffentlichkeit -

1. aufstellungsbeschluss
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Heckengäu hat am 20.04.2021 in öffentlicher Sitzung beschlos-
sen, das Verfahren zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 
2025 für den Bereich „Hanfländer“ auf der Gemarkung Wierns-
heim Ortsteil Pinache gemäß § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) 
einzuleiten.
Das Plangebiet mit einer Gesamtfläche von ca. 0,43 ha befindet 
sich am östlichen Ortsrand von Pinache und ist dem nachfolgend 
abgedruckten Kartenausschnitt zu entnehmen.

Ziele und Zwecke der Planung
Die Firma Gellner GmbH & Co. KG plant, ihren Firmensitz an dem 
bestehenden Standort in Wiernsheim im Ortsteil Pinache zu er-
weitern. Die Erweiterung umfasst einen Erweiterungsanbau an 
das bestehende Gebäude auf dem angrenzenden Grundstück, 
welches derzeit bereits als Firmenparkplatz genutzt wird. Der 
Anbau dient vornehmlich zu Präsentations- und Ausstellungs-
zwecken. Mit der Erweiterung kann das Familienunternehmen 
im Ort gehalten werden und die Arbeitsplätze können gesichert 
werden.
In der rechtswirksamen Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans 2025 des Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu ist 
der überwiegende Bereich des Plangebiets als Fläche für Land-
wirtschaft dargestellt.
Das Grundstück mit dem bestehenden Firmengebäude ist im 
Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt. Die Flä-
chen sind somit nicht entsprechend der tatsächlichen und der 
geplanten Nutzung dargestellt. Diese Flächen sollen im Zuge der 

Flächennutzungsplanänderung von Wohnbaufläche bzw. Fläche 
für Landwirtschaft in Gemischte Baufläche geändert werden. 
Daher besteht die Notwendigkeit, den Flächennutzungsplan zu 
ändern, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Fir-
menerweiterung zu schaffen.

2. Frühzeitige unterrichtung der öffentlichkeit
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst früh-
zeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten.
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverban-
des Heckengäu hat am 20.04.2021 in öffentlicher Sitzung auf-
grund des § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen, für die 5. Änderung des 
Flächennutzungsplans 2025 für den Bereich „Hanfländer“ der Ge-
meinde Wiernsheim – Ortsteil Pinache – eine frühzeitige Unter-
richtung der Öffentlichkeit auf der Grundlage des gebilligten Vor-
entwurfs der 5. Flächennutzungsplanänderung vom 05.02.2020 
durchzuführen.
Der Vorentwurf der 5. Änderung des Flächennutzungsplans 2025 
vom 05.02.2020, bestehend aus dem Planteil, der Begründung 
und dem Umweltbericht als Anlage zur Begründung, können 
in der Geschäftsstelle des Gemeindeverwaltungsverbandes He-
ckengäu, Rathaus Mönsheim, Schulstraße 2, Besprechungszim-
mer im ersten Obergeschoss, in 71297 Mönsheim in der Zeit
von montag, den 10. mai 2021
bis zum mittwoch, den 9. Juni 2021
je einschließlich während den üblichen Öffnungszeiten montags 
bis freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und montags, dienstags 
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie mittwochs 
von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr eingesehen werden.
Die Öffentlichkeit hat hier die Gelegenheit, Auskunft über In-
halt, Zweck und Auswirkungen der vorgesehenen Planung zu 
erhalten. Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Er-
örterung. In dieser Zeit können – schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift – Stellungnahmen bei der Geschäftsstelle des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Heckengäu, Rathaus Mönsheim, 
Schulstraße 2, 71297 Mönsheim, abgegeben werden.
Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB werden die Unterlagen des Vorent-
wurfs der 5. Änderung des Flächennutzungsplans 2025, beste-
hend aus dem Planteil, der Begründung und dem Umweltbericht 
als Anlage zur Begründung, in das Internet auf der Homepage 
der Gemeinde Mönsheim unter www.moensheim.de spätestens 
ab Montag, den 10. Mai 2021 eingesehen bzw. heruntergeladen 
werden.

aufgrund der aktuellen Covid-19 situation wird darauf hin-
gewiesen:
1. Die Vorentwurfsunterlagen können von interessierten Per-

sonen per E-Mail oder telefonisch bei der Geschäftsstelle des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu im Rathaus 
Mönsheim angefordert werden (klaus.arnold@moensheim.
de oder rathaus@moensheim.de bzw. Tel.: 07044/9253-13 
oder 07044/9253-0). Die Anfragenden erhalten dann die 
Entwurfsunterlagen als PDF per E-Mail oder ausnahmsweise 
auch in Papierform auf dem Postweg.

2. Wer die Vorentwurfsunterlagen bei der Geschäftsstelle des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu im Rathaus 
Mönsheim persönlich einsehen möchte, wird darum gebe-
ten, zuvor telefonisch oder per E-Mail einen Termin für die 
Einsichtnahme im Rathaus zu vereinbaren. Während der Ein-
sichtnahme im Rathaus ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen.

hinweis:
Diese Öffentlichkeitsbeteiligung stellt noch nicht die öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB (Entwurfsunterlagen) dar. Die-
se wird zu gegebener Zeit gesondert bekannt gegeben.

Mönsheim, den 21.04.2021
gez. Thomas Fritsch,
Verbandsvorsitzender
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8. Änderung des Flächennutzungsplans 2025 des GVV he-
ckengäu für den „solarpark im bereich ortental“, Gemarkung 
Wiernsheim
- aufstellungsbeschluss und frühzeitige unterrichtung der 
öffentlichkeit – 

1. aufstellungsbeschluss
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Heckengäu hat am 20.04.2021 in öffentlicher Sitzung beschlos-
sen, das Verfahren zur „8. Änderung des Flächennutzungsplans 
2025 des GVV Heckengäu“ für den „Solarpark im Bereich Orten-
tal“ auf der Gemarkung Wiernsheim gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
(Baugesetzbuch) einzuleiten. Die Flächennutzungsplanänderung 
erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB (Baugesetz-
buch) zur Aufstellung des Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften „Solarpark Wiernsheim Ortental“.
Der zeichnerische Teil vom 20.04.2021 mit dem dargestellten 
Geltungsbereich „Solarpark im Bereich Ortental“ ist als Anlage zu 
dieser öffentlichen Bekanntmachung abgedruckt.

Ziele und Zwecke der Planung
Durch den beschlossenen Ausstieg Deutschlands aus der Ener-
giegewinnung durch Kohleverbrennung bis 2038 und den Aus-
stieg aus der Atomenergie bis 2022 wird die Energiewende hin 
zu regenerativen Energien vollzogen. Um eine flächendecken-
de Energieversorgung zu gewährleisten wird ein dezentrales 
Versorgungsnetz notwendig, in dem neben Wasser- und Wind-
energieanlagen die Nutzung von Solarenergie in Form von Pho-
tovoltaikanlagen ein Schlüsselelement bilden. Neben kleineren 
Anlagen auf privaten und öffentlichen Gebäudedächern können 
Freiflächenanlagen einen nennenswerten Beitrag zu dieser Ver-
sorgungssicherheit beitragen.
Aufgeständerte Freiflächenanlagen sind minimal invasiv im Bo-
den, wodurch die darunterliegende Fläche nicht versiegelt wird. 
Durch die Begrünung und extensive Bewirtschaftung kann sie 
zum Erosionsschutz und dem Erhalt der Artenvielfalt beitragen.
Gemäß der Freiflächenöffnungsverordnung des Landes Baden-
Württemberg aus dem Jahr 2017 können benachteiligte Gebiete, 
die sich aufgrund der Hangneigung, oder mangelnder Boden-
qualität nur bedingt zum Ackerbau eignen, zur Nutzung solarer 
Strahlungsenergie freigegeben werden. Die Gemarkung Wierns-
heims liegt vollständig in diesem benachteiligten Gebiet, wo-
durch die Voraussetzung gegeben ist.
Aufgrund ihrer Größe sind photovoltaische Freiflächenanla-
gen nur im Außenbereich sinnvoll unterzubringen. Gemäß § 35 
BauGB handelt es sich nicht um privilegierte Anlagen, weshalb 
sie der Bauleitplanung in Form von Bebauungsplänen bedür-
fen und durch ein Sondergebiet festgesetzt sein müssen. Die zu 
überplanenden Flurstücke werden derzeit landwirtschaftlich als 
Ackerfläche genutzt und auch als landwirtschaftliche Fläche im 
gültigen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Heckengäu dargestellt.
Der Bebauungsplan „Solarpark Wiernsheim Ortental“ ist gemäß § 
8 Abs. 2 BauGB damit nicht aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt. Somit besteht die Notwendigkeit den Flächennutzungs-

plan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung 
des Bebauungsplans zu ändern.

Gegenstand der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan 2025 des Gemeinde-
verwaltungsverbandes Heckengäu vom 24.07.2012 wurde am 
31.10.2012 genehmigt und weist das Plangebiet als Fläche für 
die Landwirtschaft aus. Im Zuge der Flächennutzungsplanände-
rung soll diese Fläche in eine Sonderbaufläche mit der Zweck-
bestimmung Photovoltaik und Fläche für Landwirtschaft geän-
dert werden.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 für den 
„Solarpark im Bereich Ortental“ sollen somit die vorbereitenden 
bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Errichtung einer 
Freiflächen Photovoltaik-Anlage und damit die Voraussetzung 
für die Gewinnung und Nutzung solarer Strahlungsenergie ge-
schaffen werden.

Plangebiet
Das Plangebiet liegt nördlich des Wiernsheimer Ortsteils Iptin-
gen. Das Plangebiet wird gegenwärtig ackerbaulich genutzt und 
von einem landwirtschaftlichen Weg gequert. Die 8. Änderung 
des rechtswirksamen Flächennutzungsplans umfasst eine Fläche 
von circa 9,9 ha.

2. Frühzeitige unterrichtung der öffentlichkeit
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst früh-
zeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten.
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverban-
des Heckengäu hat am 20.04.2021 in öffentlicher Sitzung auf-
grund des § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen, für die „8. Änderung des 
Flächennutzungsplans 2025 des GVV Heckengäu für „Solarpark 
im Bereich Ortental“ auf der Gemarkung Wiernsheim eine früh-
zeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit auf der Grundlage des 
gebilligten Vorentwurfs der 8. Flächennutzungsplanänderung 
vom 20.04.2021 durchzuführen.
Der Vorentwurf der 86. Änderung des Flächennutzungsplans 
2025 vom 20.04.2021 und die Begründung können in der Ge-
schäftsstelle des Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu, 
dem Bürgermeisteramt Mönsheim, Rathaus, Besprechungszim-
mer bzw. Trauzimmer im ersten Obergeschoss, Schulstraße 2 in 
71297 Mönsheim in der Zeit

Von montag, den 10. mai 2021
bis zum mittwoch, den 9. Juni 2021

jeweils einschließlich während der Dienststunden (montags bis 
freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und montags, dienstags und 
donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie mittwochs von 
14.00 Uhr bis 18.30 Uhr) eingesehen werden.
Die Öffentlichkeit hat hier die Gelegenheit, Auskunft über Inhalt, 
Zweck und Auswirkungen der vorgesehenen Planung zu erhalten. 
Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
In dieser Zeit können – schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
– Stellungnahmen bei der Geschäftsstelle des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Heckengäu, dem Bürgermeisteramt Mönsheim, 
Rathaus, Schulstraße 2, 71297 Mönsheim, abgegeben werden. 
Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB werden die Unterlagen des Vorent-
wurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplans 2025 und die 
Begründung in das Internet eingestellt. Die Unterlagen des Vor-
entwurfs können auf der Homepage der Gemeinde Mönsheim 
unter www.moensheim.de spätestens ab Montag, den 10. Mai 
2021 eingesehen bzw. heruntergeladen werden. 

auf Grund der aktuellen Covid-19 situation wird darauf hin-
gewiesen:
1. Die Vorentwurfsunterlagen können von interessierten Per-

sonen per E-Mail oder telefonisch bei der Geschäftsstelle des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu im Rathaus 
Mönsheim angefordert werden (klaus.arnold@moensheim.
de oder rathaus@moensheim.de bzw. Tel.: 07044/9253-13 
oder 07044/9253-0). Die Anfragenden erhalten dann die 
Entwurfsunterlagen als PDF per E-Mail oder ausnahmeweise 
auch in Papierform auf dem Postweg. 
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2. Wer die Vorentwurfsunterlagen bei der Geschäftsstelle des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu im Rathaus 
Mönsheim persönlich einsehen möchte, wird darum gebe-
ten, zuvor telefonisch oder per E-Mail einen Termin für die 
Einsichtnahme im Rathaus zu vereinbaren. Während der Ein-
sichtnahme im Rathaus ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. 

hinweis:
Diese Öffentlichkeitsbeteiligung stellt noch nicht die öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB dar. Diese wird zu gegebener 
Zeit gesondert bekannt gegeben.

Mönsheim, den 21.04.2021
gez. Thomas Fritsch
Verbandsvorsitzender

Fundsachen

1 Hörgerät
näheres beim rathaus mönsheim, tel. 9253-11

Abfall aktuell
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Pfingstsonntag

Pfingstmontag

1   Sa                                                                  
2   So                                                                  
3   Mo                                                                 E-Geräte*
4   Di                          14:00-17:30                      
5   Mi                                                                  
6   Do                  o     14:00-17:30 9:00-12:30    
7   Fr                   l                                              
8   Sa                         13:00-16:00 8:30-11:30    
9   So                                                                  
10 Mo     8                                                          
11 Di                                              14:00-17:30  
12 Mi                                                                  
13 Do                                                                  
14 Fr                                                                   
15 Sa                         8:30-11:30   13:00-16:00  
16 So                                                                  
17 Mo                                                                 
18 Di                                                                   
19 Mi                         14:00-17:30 9:00-12:30    
20 Do                                                                  
21 Fr                          14:00-17:30 9:00-12:30    
22 Sa                         13:00-16:00 8:30-11:30    
23 So                                                                  
24 Mo                                                                 
25 Di       8                                                          
26 Mi                         9:00-12:30   14:00-17:30  
27 Do                                                                  
28 Fr                          9:00-12:30   14:00-17:30  
29 Sa                         8:30-11:30   13:00-16:00  
30 So                                                                  
31 Mo                                                                 
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Weiterhin großer andrang beim entsorgungszentrum  
hamberg in maulbronn – Vorzeitige schließung möglich
Weiterhin verzeichnet der Enzkreis beim Entsorgungszentrum 
Hamberg in Maulbronn sowie auf den Recyclinghöfen hohe An-
liefererzahlen. Aufgrund der coronabedingt geltenden Zugangs-
beschränkungen kam es in den vergangenen Monaten regelmä-
ßig bei der Einfahrt in die Recyclinghöfe zu langen Wartezeiten. 
„Bei einem zu großen Andrang müssen wir das Entsorgungszent-
rum in Maulbronn vorzeitig schließen, also noch vor den bekann-
ten Schließzeiten“, informiert Alexander Pfeiffer, Leiter des Amts 
für Abfallwirtschaft. Diese sind Montag bis Freitag um 11:45 Uhr 
sowie um 15:45 Uhr, samstags um 12:15 Uhr. Auch auf den Recy-
clinghöfen kann bei zu großem Andrang eine solche Maßnahme 
ergriffen werden. Durch die Zugangsbeschränkungen soll das 
Ansteckungsrisiko für Anlieferer und Mitarbeiter so gering wie 
möglich gehalten werden.
Pfeiffer weist ausdrücklich darauf hin, dass gemäß der geltenden 
Corona-Verordnung nur unbedingt notwendige Anlieferungen 
auf den Recyclinghöfen und der Deponie erfolgen sollen. Außer-
dem rät er, die Gegenstände bereits zu Hause beim Einladen in 
das Fahrzeug in die Fraktionen Holz, Metall und Sperrmüll vorzu-
sortieren. Dadurch könne das Entladen im Entsorgungszentrum 
oder auf den Recyclinghöfen beschleunigt und so die Aufent-
haltsdauer verkürzt werden. 
Nach der Corona-Verordnung des Landes muss beim Besuch von 
öffentlichen Einrichtungen – dazu zählen auch die Entsorgungs-
Einrichtungen – ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Wer 
sich nicht an diese Vorgabe hält und keine ärztliche Befreiung 
hat, wird von der Anlieferung ausgeschlossen. 
Menschen, die sich krank fühlen und unter Corona-typischen 
Symptomen wie Fieber, trockenem Husten oder einer Störung 
des Geschmacks- oder Geruchssinnes leiden oder aus anderen 
Gründen unter Quarantäne stehen, dürfen die Deponie und die 
Recyclinghöfe nicht aufsuchen. 

Kindergärten

Naturkindergarten Mönsheim

Hallo liebe Kinder!
Leider müssen wir unseren Start der Outdoorkidz verschieben.
Die aktuellen Zahlen machen einen Start nicht unmöglich.
Wir peilen nun einen Wiederbeginn nach den Pfingstferien an - 
sofern es die Zahlen zulassen.
Ebenso möchte ich eine baldige Überraschung ankündigen. Ihr 
könnt Euch schon einmal freuen. Die Outdoorkidz haben was Tol-
les für Euch auf die Beine gestellt. Näheres folgt in Kürze.
Verliert nicht die Hoffnung und das Lächeln im Gesicht! Wir wer-
den uns wiedersehen und mit voller Kraft und Elan wieder im 
Wald starten. Bis dahin, geht raus so oft es geht. Es macht den 
Kopf und die Seele frei.
Eure Betreuer der Outdoorkidz
Bis dahin haben wir eine Bastelidee für Euch:
naturkleistercollage
So wird´s gemacht: Ihr sammelt 
Gräser, Sand, Stöcke, Blumen, 
Blumenblätter etc. zusammen. 
Die Natur ist vielfältig, jeder 
Grashalm ist einzigartig. Ihr er-
fahrt die individuellen Struktu-
ren der Pflanzenwelt.
Dann verteilt ihr den Kleister 
mit den Händen auf der Pappe und klebt die Naturmaterialien 
dort auf. Nach dem Trocknen könnt ihr euer Bild aufhängen.
Das wird gebraucht:
1 großer Bogen farbige Pappe, etwas angerührten Kleister, Natur-
materialien (Gräser, Sand, Steine, Blumen, Blätter …)
Viel spaß dabei!
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schulen

informationsabend zum sechsjährigen wirtschaftswissen-
schaftlichen Gymnasium
Ab Klasse 8 zu wirtschaftlicher Kompetenz - Wie kommt eigent-
lich ein Kaufvertrag zustande? Welche Rechte habe ich als Ver-
braucher und wie funktioniert ein Unternehmen?
Mit solchen und ähnlichen alltagsrelevanten Fragestellungen be-
schäftigen sich die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe des 
Fritz-Erler-Wirtschaftsgymnasiums, das mit Klasse 8 beginnt und 
in Klasse 13 nach sechs Schuljahren mit der Abiturprüfung endet. 
Schüler der Klassen 7 einer Haupt- oder (Werk-) Realschule bzw. 
einer Gemeinschaftsschule sowie eines Gymnasiums können mit 
einem guten Zeugnis am Ende des Schuljahres in diese Schulart 
überwechseln, so dass sie dann nach insgesamt 13 Jahren die 
allgemeine Hochschulreife erwerben. Somit sind die schulischen 
Voraussetzungen für jede beliebige Studienrichtung ge geben.
Da diese interessante Schulart nicht so bekannt ist und noch ei-
nige Plätze frei sind, findet am mittwoch, 5. mai 2021, um 19.00 
uhr, unser informationsabend statt.
Aufgrund der aktuellen Situation kann dieser nicht als Präsenz-
veranstaltung stattfinden. Um Sie dennoch in gewohnter Weise 
informieren zu können, haben wir für Sie eine Videokonferenz 
eingerichtet, in der wir die Schulart vorstellen, aber auch mit Ih-
nen ins Gespräch kommen möchten.
Sie können über unsere Webseite www.fes-pforzheim.de einfach 
mit Ihrem Handy, Ihrem Tablet oder an Ihrem PC an der Videokon-
ferenz teilnehmen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Sie benötigen keine zusätzliche Software.
Interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sind 
herzlich eingeladen. Anmeldungen sind dann noch möglich.

aus anderen Ämtern

Enzkreis

Chefin des Gesundheitsamtes appelliert: Zahlreiche testan-
gebote rege nutzen - bürgertestungen nur durch geschultes 
Personal
In immer mehr Bereichen des täglichen Lebens wird ein Corona-
Test verlangt: Wer zum Beispiel zum Friseur gehen will, muss dort 
ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorlegen. „Derartige 
Schnelltests dürfen laut Testverordnung des Landes nur von ge-
schultem Personal durchgeführt werden“, betont Liyin Cai, die 
beim Gesundheitsamt für den Bereich Bürgertestungen zustän-
dig ist. Bei ihr müssen die Teststellen – zum Beispiel Apotheken, 
Arztpraxen, kommunale oder private Testzentren – ihre Tätig-
keit vorher anmelden, entsprechende Schulungsnachweise und 
ein Hygienekonzept sowie wöchentlich eine Übersicht über die 
durchgeführten Testungen und deren Ergebnisse vorlegen.
„Das klappt in den meisten Fällen sehr gut“, berichtet Cai. „Test-
stellen in Pforzheim und dem Enzkreis, die das Procedere noch 
nicht kennen oder erst jetzt ihren Betrieb aufgenommen haben, 
sollten sich aber bitte umgehend mit mir in Verbindung setzen.“ 
Dr. Brigitte Joggerst, die Leiterin des Gesundheitsamtes, weist da-
rauf hin, dass man unterscheiden müsse zwischen so genannten 
Bürgertests, die nur von einer geschulten Person durchgeführt 
werden dürfen, und den frei verfügbaren Selbst- oder Laientests, 
die jeder allein zu Hause machen kann. Dabei handelt es sich 
in beiden Fällen um Antigen-Schnelltests. Sollte ein Schnelltest 
positiv ausfallen, ist in jedem Fall zur Bestätigung ein PCR-Test 
durchzuführen.
Um die Fehlerquote bei den Schnelltests zu reduzieren, sollte man 
sich laut Joggerst exakt an die Anleitung halten und vor allem die 
empfohlenen Lagerungs- und Umgebungstemperaturen beach-

ten: Einige Tests müssten bei Raumtemperatur durchgeführt wer-
den, also in der Regel bei 15 bis 25 Grad Celsius. Bei höheren oder 
tieferen Außentemperaturen dürfen diese Tests also auf keinen 
Fall im Freien gemacht werden. Und da in den Einrichtungen, die 
Bürgertestungen durchführen, desöfteren die Frage auftaucht, 
betont die Expertin zudem, dass anonyme Testungen nicht mög-
lich sind. Wer sich einem Bürgertest unterziehen will, muss vorher 
mit einem Lichtbildausweis seine Identität nachweisen.
„Je mehr und je zuverlässiger wir testen, desto eher gelingt es 
uns jedenfalls, das zweifellos vorhandene Dunkelfeld an nicht 
erkannten Corona-Infektionen auszuleuchten. Daher meine ein-
dringliche Bitte, die zahlreichen Testangebote, für die ich den be-
treffenden Apotheken, Praxen, Einrichtungen und Organisatio-
nen nur danken kann, rege zu nutzen“, so Joggerst abschließend.
Eine Liste mit Teststellen in der Region findet sich auf der Home-
page des Enzkreises unter www.enzkreis.de/corona. Auf der 
Homepage der Stadt Pforzheim gibt es eine interaktive Karte: 
https://www.pforzheim.de/stadt/aktuelles/corona-virus/corona-
teststellen.html. Für weitere Informationen rund um das Thema 
Testungen steht Liyin Cai unter Telefon 07231 308-9076 oder per 
Mail an liyin.cai@enzkreis.de gerne zur Verfügung.

Vierte bundeswaldinventur: Weit mehr als bäume zählen  
– Dokumentation weitreichender Veränderungen im  
heimischen Wald 
Der Zustand unseres heimischen Waldes gibt nicht erst nach drei 
Dürrejahren in Folge Anlass zur Sorge. Wie dramatisch die Situ-
ation des Forstes tatsächlich ist, darüber wird auch die aktuelle 
Bundeswaldinventur Aufschluss geben, die im April begonnen 
hat. „Die Ergebnisse werden nicht nur zeigen, welche messbaren 
Spuren die Dürren, sondern auch Stürme und der Borkenkäfer im 
Wald hinterlassen haben“, erklärt Enzkreis-Forstamtsleiter Andre-
as Roth. Ziel der Waldinventur, die im Bundeswaldgesetzt festge-
schrieben ist, sei es, möglichst genaue Daten über die großräumi-
gen Waldverhältnisse zu erhalten.
„Nach 1987, 2002 und 2012 ist dies die vierte Bauminventur, bei 
der erstmals DNA-Proben von den wichtigsten Baumarten ent-
nommen werden“, weiß Roth. „Damit sollen nun auch Erkennt-
nisse zur genetischen Vielfalt und zu möglichen Anpassungspro-
zessen in Zeiten des Klimawandels gewonnen werden.“ Bis zum 
Jahresende 2022 werden dazu an rund 80.000 Probepunkten in 
ganz Deutschland verschiedene Daten aufgenommen. Allein in 
Baden-Württemberg sind 13.000 Probenpunkte vorgesehen.
„An jedem dieser Punkte werden Grunddaten wie Baumarten, 
Baumdurchmesser, Baumhöhe, Holzvorrat, Baumartenzusam-
mensetzung sowie die Wald- und Altersstruktur bundeseinheit-
lich erfasst“, schildert Roth das Procedere.  Auch ökologische Fak-
toren wie Naturnähe und Totholzvorräte würden erhoben.
Die Organisation und Durchführung der umfangreichen Da-
tenerhebung im Land liegt in den Händen der Forstlichen Ver-
suchs- und Forschungsanstalt in Freiburg. Auf der Grundlage der 
gewonnenen Daten werden umweltpolitische und wirtschaftli-
che Entscheidungen für die Zukunft getroffen, denn sie geben 
Antworten auf bedeutende Fragen: Wieviel Wald gibt es eigent-
lich? Welcher Wald ist in Zeiten des Klimawandels zukunftsfähig? 
Wie groß ist der CO2 Speicher des Waldes? Dabei sind vor allem 
die Veränderungen zur letzten Inventur vor rund zehn Jahren 
relevant. Die Ergebnisse aus der aktuellen Inventur erwartet der 
Experte aufgrund des umfangreichen Datenmaterials und deren 
Aufbereitung erst 2024.

„Willkommen am Familientisch – ernährung für kleine  
Kinder“: online-Veranstaltung für eltern mit Kindern bis  
3 Jahren
Das Landwirtschaftsamt Enzkreis bietet am Dienstag, 18. Mai, 
mit seinem „Forum Ernährung und Hauswirtschaft“ im Rahmen 
der Landesinitiative „BeKi – Bewusste Kinderernährung“ einen 
Online-Vortrag zur Kinderernährung an. Von 9:30 bis 11 Uhr wird 
die BeKi-Referentin Benita Schleip unter dem Motto „Willkommen 
am Familientisch – Ernährung für kleine Kinder bis 3 Jahren“ den 
Eltern Umsetzungshilfen und Hinweise geben, wie Kleinkinder 
eine abwechslungsreiche Ernährung entdecken.
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Der Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist unter Angabe der 
E-Mail-Adresse bis 14. Mai unter Telefon 07231 308-1800 oder 
per E-Mail an landwirtschaftsamt@enzkreis.de erforderlich. Der 
Einwahllink zum Online-Vortrag wird einen Tag vor der Veranstal-
tung zugemailt.

Agentur für Arbeit

arbeitsagentur stellt onlinetools zur berufl ichen 
(neu-)orientierung und Weiterbildung vor
mit interessanten onlinetools unterstützt die bundesagen-
tur für arbeit (ba) menschen bei ihrer beruflichen (neu-)
orientierung und Weiterbildung. Wie diese instrumente ein-
gesetzt werden können, zeigt die agentur für arbeit nagold-
Pforzheim in ihrem online-seminar „ich kann mehr – meine 
Chancen digital erkennen und nutzen“ am mittwoch, dem 5. 
mai 2021 von 17:00 bis 19:00 uhr.
Waltraud Barton, Beraterin im Team Berufsberatung im Erwerble-
ben, stellt das Tool „New Plan“ vor. New Plan unterstützt Nutzerin-
nen und Nutzer dabei, sich über die eigenen Stärken klarzuwer-
den und gibt Hilfestellung bei der berufl ichen Orientierung.
Außerdem präsentiert Virgina Bongarrá vom Berufspsychologi-
schen Dienst der Arbeitsagentur das computergestützte Test-
verfahren „MYSKILLS“. Dies ermöglicht Beschäftigten ohne aner-
kanntem Berufsabschluss, Quereinsteigern oder auch Menschen, 
die lange aus ihrem Beruf raus sind, ihre berufl ichen Fähigkeiten 
und Stärken zu erkennen. Besonders Berufsrückkehrende kön-
nen mit Hilfe von MYSKILLS unter Beweis stellen, mit welchen 
typischen Situationen im jeweiligen Beruf sie noch vertraut sind. 
Berufl iche Stärken werden durch MYSKILLS sichtbar, auch wenn 
diese nicht durch formale Nachweise (Zeugnisse, Abschlüsse etc.) 
belegt werden können.
Im Anschluss stellt Hayat Allouss, Beauftragte für Chancengleich-
heit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, 
die Lernbörse Exklusiv mit ihren vielfältigen Angeboten an e-
Learning-Programmen vor, um im digitalen Zeitalter dran zu blei-
ben. Sie zeigt, wie „E-Learning“ funktioniert, was die Lernbörse 
zu bieten hat und wer die kostenlosen Qualifi kationsangebote 
nutzen kann.
„Aufgrund des fortschreitenden technologischen Wandels in 
nahezu allen Unternehmen haben wir in der Agentur für Arbeit 
schon vor Corona in digitale Lernformen investiert, damit sich 
Beschäftigte berufsbegleitend qualifi zieren können. Jetzt in der 
Corona-Pandemie lohnen diese kostenlosen e-Learning Angebo-
te doppelt, denn sie stellen eine hervorragende Möglichkeit dar, 
sich zeitlich völlig fl exibel und eben ohne Kontakt von zu Hause 
aus berufl ich weiterzubilden,“ so die Vorsitzende der Geschäfts-
führung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, Martina Leh-
mann. Die Agenturchefi n wird die Veranstaltung mit einem Gruß-
wort eröff nen.
Für die Teilnahme ist ein internetfähiges Endgerät (Tablet, Lap-
top, PC) erforderlich.
Anmeldungen sind bis zum 03. Mai 2021 per E-Mail an vhs@
stadt-muehlacker.de oder telefonisch unter 07041 876 301 mög-
lich. Die notwendigen Anmeldedaten sowie technische Hinweise 
werden mit der Anmeldebestätigung verschickt.

bunDesWeite FFP2-masKenPFliCht
Aufgrund steigender Infektionszahlen hat der Deutsche Bundes-
tag Ergänzungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Die-
se so genannte „Bundesnotbremse“ ist am Freitag, 23. April 2021, 
in Kraft getreten.
Zentraler Inhalt der Gesetzes-Novelle: Überschreitet ein Land-
kreis oder eine kreisfreie Stadt an drei aufeinanderfolgenden Ta-
gen eine Inzidenz von 100 (dies ist im VPE momentan ausnahms-
los der Fall), gelten dort ab dem übernächsten Tag zusätzliche, 
im Gesetz nun bundeseinheitlich festgeschriebene Maßnahmen.
Unter anderem ist im ergänzten Infektionsschutzgesetz nun auch 
eine FFP2-Maskenpfl icht für öff entliche Verkehrsmittel verankert. 
Diese gilt auch in den Bussen und Bahnen des Verkehrsverbundes 
Pforzheim Enzkreis (VPE) sowie an den Haltestellen im Verbund-
gebiet des VPEs. Neben FFP2-Masken sind auch vergleichbare 
Masken vom Typ KN95 und N95 zulässig. FFP2-Masken bieten 
einen besseren Schutz für Fahrgäste als einfache medizinische 
Masken, die nun in den Verkehrsmitteln im VPE nicht mehr aus-
reichen. Prüf- und Service-Personal mit Kundenkontakt können 
weiterhin medizinische Masken tragen.
Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind 
von der Maskenpfl icht ausgenommen.
Die Inzidenz von 100 wird überschritten, wenn innerhalb von 
sieben Tagen mehr als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner registriert werden. Das Robert Koch-Institut veröff ent-
licht auf seinem Dashboard die 7-Tage-Inzidenz für alle Land- und 
Stadtkreise.

aus dem standesamt 

sterbefälle

Hilde Jouvenal geb. Hermann, verstorben am 03.04.2021 in 
Mönsheim
Gerhard Albrecht, verstorben am 13.04.2021 in Mönsheim
Waltraut Bichler geb. Dahl, verstorben am 22.03.2021 in Niefern-
Öschelbronn

altersjubilare

Wir gratulieren herzlich am: 
01.05.  Frau Fatma Ercin  zum 70. Geburtstag
07.05. Herrn Peter Schulze zum 80. Geburtstag
10.05. Herrn Ernst Wallenta zum 80. Geburtstag
19.05. Herrn Peter Widmann zum 70. Geburtstag
28.05. Frau Anneliese Gerlach zum 85. Geburtstag
30.05. Frau Julia-Maria Harsanyi zum 75. Geburtstag

Wir wünschen allen Jubilaren ein schönes Geburtstagsfest 
und für die Zukunft alles Gute.

bereitschaftsdienste 

Ärztlicher Wochenenddienst

in lebensbedrohlichen situationen verständigen sie bitte so-
fort den rettungsdienst unter der europanummer 112.
Den allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie kos-
tenfrei unter der einheitlichen Rufnummer 116117.

Wo und wie ist der ärztliche notfalldienst zu erreichen?
Der ärztliche Notdienst befi ndet sich im Eingangsbereich des 
Krankenhauses mühlacker in der hermann-hesse-straße 34.

Zeiten des ärztlichen notfalldienstes:
montag, Dienstag, mittwoch, Donnerstag
von 19.00 Uhr bis zum Folgetag 7.00 Uhr
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an Wochenenden
von Freitag 19.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr
an Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12.
vom Vorabend 19.00 Uhr bis zum Folgetag 7.00 Uhr

Zeiten der Kinder-notfallpraxis:
mittwoch 15.00 - 20.00 Uhr
Freitag 16.00 - 20.00 Uhr
samstag 08.00 20.00 Uhr
sonntag 08.00 - 20.00 Uhr

Teilweise gab es in der Vergangenheit für die Augen-, Kinder- und 
HNO-ärztlichen Notfalldienste noch 0180er Rufnummern. Diese 
werden jedoch ab sofort ebenfalls über die bundesweite Ruf-
nummer 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt.

Zahnärztlicher bereitschaftsdienst

Der Zahnärztliche Notdienst kann unter folgender Nummer er-
fragt werden: bereich mühlacker unter 0621 38000816

apothekennotdienst

samstag, 1. mai 2021
Apotheke Butz Friolzheim
Telefon 4 49 44

sonntag, 2. mai 2021
Wartberg-Apotheke Pforzheim, Redtenbacherstr. 22
Telefon 07231 - 5 13 72

tierärztliche notdienste

1. / 2. mai 2021
Praxis Hildenbrand
Telefon 07152 949733

DrK aktionen

Auch wir helfen beim Testen im Testzelt vor dem Drogeriemarkt 
in Mönsheim. Seit Donnerstag, 22.04.21 wird das Zelt morgens ab 
8.30 Uhr auf und abends ca. 17.00 Uhr abgebaut und das jeden 
Tag bis auf Sonn- und Feiertage. Jeden Samstag von 09.30 Uhr bis 
abends 17.00 Uhr sind wir Patrick Wagegg, Helga Gocht und Hart-
mut Wagegg vom DRK OV Mönsheim im Wechsel im Einsatz zum 
Testen der Leute. An den anderen Tagen testen die Angestellten 
des Drogeriemarktes.
Das Testzelt wird circa bis Ende Juni aufgestellt. Bisher wurde es 
sehr gut angenommen. Man muss sich aber vorher online an-
melden.
Unser Dank geht auch besonders an Patrick, der sich mit dem 
digitalen System gut auskennt und dadurch eine große Hilfe ist.
H.G.

Sozialverband VdK
Ortsverband Mönsheim

Große VdK-Pflegestudie für alle betroffenen.
Nicht nur die VdK-Mitglieder sondern alle Betroffenen können 
sich an einer großen Pflegestudie des Sozialverbandes beteili-
gen. Um die Herausforderungen der ambulanten Pflege sichtbar 
zu machen, werden Pflegebedürftige und Angehörige befragt. In 
Baden-Württemberg leben gut 470.000 pflegebedürftige Men-
schen. 80 Prozent von ihnen werden zuhause gepflegt. Wie sieht 
diese ambulante Pflege konkret aus? Wie klappt das Zusammen-
spiel von Pflegediensten und pflegenden Angehörigen? Wie be-
wältigen die Menschen diese Herausforderungen? Wo hapert es? 
Um solche Fragen geht es bei der Pflegestudie des VdK Deutsch-
land in Kooperation mit der Universität Osnabrück. Durch ihre 
anonyme Mitwirkung können Bürger noch bis 9. mai 2021 dazu 
beitragen, dass die ambulante Pflege greifbar wird, konkrete 

Leistungen ebenso wie Probleme sichtbar werden und zugleich 
Reformanstöße erfolgen können. Zum Online-Fragebogen geht 
es über www.vdk.de/pflegestudie. Dort werden auch die we-
sentlichen Fragen zur Studie beantwortet. Beteiligen können sich 
nicht nur Pflegebedürftige und pflegende Angehörige sondern 
auch Personen, die (noch) keine eigenen Erfahrungen mit der 
Pflege zuhause haben. Der VdK Ortsverband Mönsheim ruft seine 
Mitglieder und alle Betroffenen dazu auf, sich zahlreich an dieser 
Studie zu beteiligen
Unterstützen Sie die Ziele des VdK durch Ihre Mitgliedschaft. In-
formationen gibt es beim Vorsitzenden Hans Kuhnle.

Diakonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diakonie- und Sozialstation Heckengäu e.V. 
Wir sind Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen.  Wir 
bieten Ihnen: 

•  Alten- und Krankenpflege 
•  Hauswirtschaftliche Versorgung 
•  Tagespflege 
•  Nachbarschaftshilfe 
•  Betreuungsgruppe für demenzkranke Menschen 

Sie erreichen uns persönlich: 

Montag – Freitag  08:30 – 14:00 Uhr 

Tel: 07044/905080 Fax: 07044/9050839 
E-Mail:  info@diakonie-heckengaeu.de 
Internet: www.diakonie-heckengaeu.de 
Lehmgrube 1/1 71297 Mönsheim 

Unser Anrufbeantworter ist außerhalb der Bürozeiten 
geschaltet – wir rufen Sie gerne zurück. 

haus heckengäu

Zur Durchführung der vorgeschriebenen schnelltests 
werden  helfer gesucht!
Für die Durchführung bei den Schnelltests im Haus Hecken-
gäu benötigen wir Unterstützung. Wir würden uns sehr 
über helfende Hände freuen, um keine einschneidenden 
Einschränkungen vornehmen zu müssen. Belohnt wird das 
Engagement nicht nur mit Anerkennung, die Hilfe wird auch 
entsprechend vergütet.
Alle Fragen zur Bewerbung beantworten wir unter 
07033/53910 oder haus-heckengaeu@wohlfahrtswerk.de

Beratungsstelle für Hilfe im Alter

sprechstunde
Am Donnerstag, 06.05.2021 findet in Mönsheim eine Sprech-
stunde der Beratungsstelle für Hilfen im Alter statt. Angespro-
chen sind ältere Bürgerinnen und Bürger und deren Angehörige. 
Themen können sein:
•	 Wie komme ich trotz Einschränkungen zuhause zurecht?
•	 Informationen über verschiedene Unterstützungsmöglich-

keiten (Haushaltshilfe, Kurzzeit- oder Verhinderungspflege, 
Tagespflege, Betreutes Wohnen oder Pflegeheime etc.)

•	 Wir sprechen über Ihre Fragen zu finanziellen und rechtlichen 
Angelegenheiten wie Vollmachten, Patientenverfügung, El-
ternunterhalt oder Themen der Sozialhilfe.



20   |    amtsblatt mönsheim • 29. april 2021 • Nr. 17

•	 Dazu gehören Informationen zum Thema Wohngeld, Grund-
sicherung, Schwerbehindertenausweis oder Fragen zur Kran-
kenbeförderung.

•	 Wir bieten Ihnen ein vertrauliches Gespräch, um über ein wei-
teres persönliches Anliegen zu sprechen.

Die sprechstunde findet von 10 bis 12 uhr im rathaus möns-
heim innerhalb des sozialen netzwerkes statt.
Ebenso bietet die Beratungsstelle telefonische Beratung sowie 
Hausbesuche an
BHA Heckengäu Claudia Füllborn 07041- 89745023 oder bha@
enzkreis.de

allgemeine info

Die telefonseelsorge in Pforzheim sucht ehrenamtliche 
mitarbeitende
Wie wichtig die Arbeit der ehrenamtlichen Telefonseelsorger*innen 
für die psychosoziale Versorgung ist, erweist sich in der Corona-
krise. Rund um die Uhr ist die TelefonSeelsorge für Menschen in 
Krisen und mit seelischen Belastungen erreichbar um sie im Ge-
spräch durch Zuhören zu entlasten. Dafür bekommt die Telefon-
Seelsorge derzeit viel Anerkennung.
Rund 80 ehrenamtliche Seelsorger*innen arbeiten in der Telefon-
Seelsorge Nordschwarzwald, die in Pforzheim ihre Dienststelle 
hat. Diesen Mitarbeitendenstamm wollen wir aufrecht erhalten. 
Wir bieten jedes Jahr einen 14-monatigen Ausbildungskurs an, 
für den Sie sich jetzt bewerben können. Der Kurs beginnt im Ok-
tober. Die TelefonSeelsorge bietet im Moment die Informationen 
über das Internet www.telefonseelsorge-nsw.de für Interessierte 
an der Ausbildung an. Nehmen Sie bitte auch Kontakt mit der Ge-
schäftsstelle der TelefonSeelsorge auf, unter der Telefonnummer: 
07231/102822.

Digitaler themenabend des helios Klinikum Pforzheim 
„langzeitfolgen nach einer Covid-19 erkrankung – was kann 
man tun?“
Am Mittwoch, den 05. Mai 2021, findet der digitale Themen-
abend des Helios Klinikum Pforzheim „Langzeitfolgen nach einer 
Covid-19 Erkrankung – was kann man tun?“ in Form einer Tele-
fonaktion statt.
Den meisten Menschen, die eine Sars-CoV-2 Infektion überstan-
den haben, geht es gut. Doch ca. 10 bis 20% kämpfen anschlie-
ßend mit Langzeitfolgen – unabhängig davon, ob sie einen mil-
den oder schweren Krankheitsverlauf hatten. Man spricht von 
einem Long- oder Post-Covid-Syndrom. Die Helios-Experten er-
klären, was Sie dagegen tun können.
Zwei Wochen vor dem termin finden Sie auf der Internetseite 
des Helios Klinikum Pforzheim in der oberen roten Leiste den Link 
zur online Präsentation „Post Covid Syndrom“. 
Am 05. mai 2021 von 17:00 bis 18:00 uhr beantworten die He-
lios-Experten gerne telefonisch Ihre Fragen:
•	 PD Dr. Ute Oltmanns, Chefärztin Pneumologie, erreichbar 

unter: 07231/969-8891
•	 Dr. René Gulden, Oberarzt Pneumologie, erreichbar unter: 

07231/969-8892

Kirchen 

Evangelische Kirchengemeinde Mönsheim

Bei der Ölschläge 5,
Telefon: 07044 7304; Fax 07044 920484,
E-Mail: Pfarramt.Moensheim@elkw.de
Internet: www.ev-kirche-moensheim.de,
Pfarrerin: Erika Haffner, Pfarrer: Daniel Haffner

Jugendreferentin: Daniela Hirschmüller,
Telefon: 07044 938349
E-Mail: daniela.hirschmueller@outlook.de

Kantate
Wochenspruch: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut 
Wunder. Psalm 98,1
Wochenlied: 302 Du meine Seele, singe

sonntag, 2. mai 2021
10.00 uhr online-Gottesdienst 
(www.ev-kirche-moensheim.de)
opfer: Das Opfer ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt
(Sie können die Opfer gerne überweisen an die Ev. Kirchenge-
meinde Mönsheim
Sparkasse Pforzheim Calw: 
IBAN DE91 6665 0085 0002 7383 25,BIC PZHSDE66XXX
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim: 
IBAN DE42 6066 1906 0025 1800 02, BIC GENODES1WIM)

mittwoch, 5. mai 2021
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht

mitteilungen:
Wer Gottesdienst am 2. Mai 2021 im Freien feiern möchte, ist sehr 
herzlich nach Wimsheim eingeladen. Dort findet um 10 Uhr der 
Gottesdienst im Pfarrhof statt. Sitzgelegenheiten sind vorhanden.

achtung! Konfirmation 2022 - anmeldung der Konfirmanden 
Liebe Konfirmandeneltern,
da es mit Präsenztref-
fen momentan leider 
immer noch schwierig 
ist, gibt es für den Kon-
firmandenjahrgang 
2021/2022 nur eine 
schriftliche anmel-
dung mit infobrief. 
Angemeldet werden 
können alle, die nach 
den Sommerferien in 
die 8. Klasse kommen. 
Falls Sie in den nächsten Tagen keine Post von uns bekommen 
sollten, melden Sie sich bitte demnächst im Pfarramt in Möns-
heim. Die Konfirmationen sind für 8. mai 2022 in Wimsheim und 
am 15. mai 2022 in mönsheim geplant.
Pfarrerin Erika Haffner, Telefon 07044-73 04

beteiligungsaktion zum Projekt „neues Gesangbuch“:
schick uns Dein lied! 
Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch.
„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“? „Anker 
in der Zeit“ oder „Von guten Mächten“? Welches Lied singen Sie 
am liebsten im Gottesdienst? Was ist Ihr persönlicher Hit? Genau-
er gefragt: Was sind Ihre Top 5? Denn genau die suchen wir. Und 
zwar für das neue Gesangbuch, das bis 2030 erscheinen soll.
Dabei können Sie uns unterstützen. Schicken Sie uns Ihre Lieb-
lingslieder und zwar von Platz 1 bis 5. Also genau die Songs, die 
auf jeden Fall im neuen Gesangbuch stehen müssen. Ab dem 
Sonntag Kantate, 2. Mai ist die Seite freigeschaltet. Dann können 
Sie im Internet auf der Seite www.ekd.de/top5 drei Monate lang 
Ihre Vorschläge eintragen.
Aus allen genannten Liedern wird eine gemeinsame Top 5 gebil-
det, die Sie voraussichtlich Ende dieses Jahres in der Liederapp 
„Cantico“ finden.
Das neue „Gesangbuch“ soll sowohl als Liederdatenbank für Lap-
top und Smartphone mit vielen Hintergrundinfos und -materiali-
en zu den Liedern, als auch als gedrucktes Buch erscheinen. Auf 
der Website www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch finden Sie 
viele weitere Informationen zur Entstehung des neuen Gesang-
buchs, die Geschichte des evangelischen Gesangbuchs und ein 
Anmeldeformular für den E-Mail-Newsletter, der regelmäßig er-
scheint.


